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Einleitung

In den vergangenen Jahren hat sich die ökonomische Theorie in grund-
sätzlicher Weise mit dem Verhältnis von Kapitalismus und Demokratie
befasst. Dabei wichen frühere demokratieskeptische Positionen, welche
den Konflikt zwischen Ökonomie und politischer Eigenlogik in demokra-
tischen Gesellschaften betonten, einer affirmativen Sichtweise. Demokratie
und Kapitalismus werden jetzt grundsätzlich in einem Korrespondenzver-
hältnis betrachtet. Repräsentativ für die ältere Sichtweise ist vor allem
Mancur Olson, der Demokratien als ökonomisch dysfunktional analysiert
und daraus eine Theorie kollektiven Handelns entwickelt hatte.1 Hayek
und Friedman schlossen sich dieser kritischen Sichtweise an und betonten
zugleich die Unvereinbarkeit von Demokratie und antiwettbewerblicher
Planwirtschaft.2 Entsprechend der von Lawson/Clark so genannten »Hayek-
Friedman«-Hypothese wäre die Kombination von Kapitalismus und Demo-
kratie genauso möglich wie eine kapitalistische Wirtschaftsordnung bei poli-
tischer Unfreiheit.3

Hierzu haben vor allem North/Wallis/Weingast und Acemoglu/Robinson
eine Gegenposition entwickelt.4 Dabei betrachten sie den offenen Wettbe-
werb als ein gemeinsames Strukturprinzip von Kapitalismus und Demo-
kratie: So wie eine wettbewerbliche Ökonomie allen Gesellschaftsmitglie-
dern die Teilnahme am Einkommenserwerb offenhält, so öffne auch die
Demokratie den Wettbewerb um politische Herrschaft, was den »Markt
politischer Meinungen« einschließt. Wettbewerbsoffenheit schlösse in der
Ökonomie wie in der Politik gleichermaßen aus, dass sich eine Elite auf-

1.

 
1 Vgl. Olson 1982.

2 Vgl. Friedman 1962; von Hayek 1991 [1960].

3 Vgl. Lawson, Clark 2010.

4 Vgl. North et al. 2009; Acemoglu, Robinson 2012.
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grund tradierter Macht wirtschaftliche wie politische Privilegien sichern
kann. Deswegen gelten undemokratische politische Ordnungen als hochgra-
dig anfällig für eine antiwettbewerbliche Wirtschaftspolitik. Mangels politi-
schen Wettbewerbs kann die Elite ihre Herrschaft unkontrolliert ausüben,
um den wirtschaftlichen Wettbewerb zu ihren Gunsten auszuschalten und
sich wirtschaftliche Privilegien in Form von Monopolen oder ungleichen
Verträgen zu sichern. Auch wenn eine Wirtschaftsordnung ohne Demokratie
Preise als Koordinationsinstrument verwende, so könne sie sich nicht zu
einem wettbewerblichen Kapitalismus transformieren: Im freien Wettbewerb
besteht für die Herrschaftselite keine Garantie mehr dafür, dass sie ihre
wirtschaftlichen Machtstellungen behaupten kann; solche hätte sie in einem
Leistungswettbewerb zu verteidigen, womit sie ihre Stellung als Elite gefähr-
den würde, da der wirtschaftliche Erfolg im Wettbewerb ungewiss ist.

In einem kapitalistischen Transformationsprozess stehen North/Wal-
lis/Weingast zufolge ökonomische und politische Liberalisierung in einem
Entsprechungsverhältnis, bis sich schließlich eine »open access order« in
Ökonomie und Politik wechselseitig stabilisiert und eine »double balance«
bildet. »Over the past two centuries political and economic development
appear to have gone hand in hand.«5 Acemoglu/Johnson/Robinson gehen
noch darüber hinaus und sehen die ökonomischen Institutionen als poli-
tisch determiniert an. Deshalb bildeten politische Machtveränderungen
zugunsten der gesellschaftlichen Mehrheit sogar eine Voraussetzung für
eine kapitalistische Transformation.6 Ihre Koinzidenzthese basiert auch auf
dem wirtschaftshistorischen Befund, dass eine wettbewerbliche Marktöko-
nomie gegenüber vormodernen Wirtschaftsordnungen den Wohlstand auch
breiter Schichten auf lange Sicht substanziell anhebt, woraus die Autoren
eine entsprechende Motivation breiter Gesellschaftsschichten an der Errich-
tung kapitalistischer Institutionen ableiten.7 Sowohl North/Wallis/Weingast
als auch Acemoglu/Johnson/Robinson nehmen somit eine Binnendifferen-
zierung von Marktökonomien diesseits einer Markt/Plan-Unterscheidung
vor. Als wirtschaftlicher Wachstumstreiber wird der Wettbewerb identifi-
ziert, der gleiche Rechte aller Gesellschaftsmitglieder erfordert. Staatliche
Eingriffe in Märkte finden sich in beiden Wirtschaftsordnungen; während

 
5 Vgl. North et al. 2009, S. 2.

6 Vgl. Acemoglu et al. 2004.

7 Die Begriffe »Marktökonomie« und »Kapitalismus« werden im Folgenden synonym verwendet.
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sie jedoch in exklusiven Ordnungen vornehmlich der Privilegiensicherung
dienen, sind sie in inklusiven Ordnungen vor allem gemeinwohlorientiert.8

Für die jüngere Vergangenheit konnten zeitreihenökonometrische Studien
auf Basis gängiger Indizes durchaus eine gleichlaufende Entwicklung von
ökonomischer und politischer Freiheit nachweisen. Coyne/Sobel etwa zeigen
mit Ko-Integrationstests, dass eine Liberalisierung nur im wirtschaftlichen
Bereich nicht von Dauer war, wenn ihr keine Demokratisierung folgte,
und umgekehrt war eine Demokratisierung ohne wirtschaftliche Liberali-
sierung instabil.9 Generell verarbeiten solche Studien Daten aus der Zeit-
geschichte. Für den kapitalistischen Transformationsprozess seit der indus-
triellen Revolution ist die Asynchronität jedoch deutlich ausgeprägter als
in der Gegenwart. Das häufige Verdikt zur Entwicklung in Deutschland,
dass politische und ökonomische Liberalisierung ungleichzeitig verlaufen
seien, ist zwar richtig, gilt aber praktisch für jedes andere westeuropäische
Land.10 Als Beleg für ihre Koinzidenzthese ziehen North/Wallis/Weingast
und Acemoglu/Robinson die Vereinigten Staaten, gelegentlich Frankreich,
vor allem aber Großbritannien heran. Ihr Narrativ der britischen Geschichte
ist jedoch ausgesprochen »whiggish« und schönt den Demokratisierungs-
verlauf: Die erste Parlamentsreform fand erst 1832 statt, als die industri-
elle Revolution in Großbritannien bereits weit fortgeschritten war; auch
nach späteren Parlamentsreformen konnten bis zum Ersten Weltkrieg nur
etwa 60 Prozent der Männer wählen, wohingegen das nicht demokratisch
gewählte Oberhaus bis 1911 ein Vetorecht gegen das Unterhaus besaß.11

Die englische Elitendemokratie, darum handelte es sich im Kern, taugt
daher nur sehr bedingt als Beleg für die Koinzidenzthese von Demokratie
und Kapitalismus.

Auffällig unterbelichtet, ja unverstanden bleibt hingegen die institutionelle
Entwicklung in Deutschland seit Beginn des 19. Jahrhunderts.12 Territorial
wird darunter im Folgenden Preußen und bis zur Reichsgründung der

 
8 Vgl. North et al. 2009, S. 142–147.

9 Vgl. Coyne, Sobel 2011.

10 Für einen Vergleich der Wahlkulturen in Europa und den Vereinigten Staaten vgl. Mergel 2018.
Verfassungsmäßig existierte nur in Frankreich vor dem Krieg eine voll entwickelte Demokratie.

11 Vgl. ebd.

12 Eine Ausnahme bilden die Beiträge in Pfister et al. 2021 a; vgl. dort auch die Einleitung: Pfister
et al. 2021 b, insbesondere S. 11–13.
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Deutsche Bund in den Grenzen des Kaiserreichs verstanden.13 Implizit –
und manchmal auch explizit – wird für Deutschland eine eigene Variante
der Sonderwegsthese zugrunde gelegt. North/Wallis/Weingast etikettieren
Deutschland bis zum Ersten Weltkrieg sowohl in ökonomischer als auch in
politischer Hinsicht lediglich als eine reife »limited access order« (Ordnung
mit begrenztem Zugang).14 Das ist zumindest vor dem Hintergrund der
ökonomischen Entwicklung mehr als erstaunlich: Binnen eines Jahrhunderts
entwickelte sich eine überaus rückständige, agrarisch geprägte Wirtschaft
zu einem Zentrum des modernen Kapitalismus. In der zweiten Phase der
industriellen Revolution gewann die Wirtschaft des Kaiserreichs in allen
bedeutenden Wirtschaftszweigen eine technologische Führungsrolle.15 Zu
den großen wirtschaftlichen Leistungen zählten die weltweit erstmals in
Deutschland betriebene systematische Industrieforschung, Spitzenleistungen
in Wissenschaft und Technik sowie die Elitenkultur insgesamt und auch die
Einführung einer Sozialpolitik als neue, ausbaufähige Säule der Wirtschafts-
ordnung. Es ist wenig erklärlich, wie eine solche Modernisierungsleistung
unter restriktiven, exkludierenden ökonomischen und politischen Institutio-
nen hätte zustande kommen können. Dagegen spricht auch die Tatsache,
dass die Zivilgesellschaft in Deutschland ein außerordentlich differenziertes
bürgerliches Organisations- und Vereinswesen bis in die Bereiche der Arbei-
terkultur hervorbrachte, was vor allem North/Wallis/Weingast als wichtiges
Merkmal einer »open access order« herausstellen.16

Ein Konnex zwischen kapitalistischer Transformation und politischer
Öffnung im Sinne von größerer politischer Partizipation ist damit keines-
wegs zurückgewiesen. In der Tat fanden diese politischen Öffnungsprozesse
in Großbritannien, in Frankreich (vor allem seit Gründung der Dritten
Republik) und auch in Deutschland statt. Jedoch ist die Wechselwirkung
wesentlich komplexer, als es die oben genannten institutionenökonomischen
Ansätze in den Blick nehmen. Sowohl Frankreich als auch Deutschland
bieten Beispiele dafür, dass eine wirtschaftliche Liberalisierung in restaurati-
ven politischen Phasen voranschreiten konnte, während in anderen Phasen
eine vergrößerte politische Partizipation die kapitalistische Transformation

 
13 Auf die oft vernachlässigte Entwicklung Süddeutschlands und Sachsens kann hier nicht ein-

gegangen werden. Für einen Vergleich der Reformen in Süddeutschland mit Preußen siehe
Ullmann, Zimmermann 1996.

14 Vgl. North et al. 2009, S. 248.

15 Vgl. Plumpe 2011.

16 Vgl. North et al. 2009, S. 6–9; Wehler 2008, S. 106–140.
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förderte. Ebenso aber konnte eine Demokratisierung, wie etwa in Deutsch-
land zur Zeit des Frankfurter Vorparlaments, als Hindernis für den kapita-
listischen Transformationsprozess erscheinen. Das legt nahe, den Zusam-
menhang zwischen den verschiedenen Formen politischer Herrschaft und
kapitalistischer Transformation genauer in den Blick zu nehmen, zumal die
deutsche Wirtschaftsgeschichte des 19. Jahrhunderts keine fundamentalen
Blockaden oder Revisionsphasen wirtschaftlicher Liberalisierung kannte,
auch wenn dieses Narrativ im angelsächsischen Raum bis heute überaus
populär ist.17

Im Weiteren soll dieser Zusammenhang zwischen dem Strukturwandel
politischer Herrschaft und der kapitalistischen Transformation für das
19. Jahrhundert in Deutschland untersucht werden. Dazu wird zuerst
der Begriff der kapitalistischen Transformation eingeführt, bevor einige
generelle Strukturmerkmale behandelt werden, die in den aktuellen institu-
tionenökonomischen Ansätzen unberücksichtigt erscheinen (Abschnitt 2).
Danach werden drei Phasen der kapitalistischen Transformation unterschie-
den, in denen sich die institutionellen Wandlungsprozesse manifestierten
und konsolidierten: die erste preußische Reformphase der Stein-Harden-
bergʼschen Reformen, welche die spät-absolutistische Wirtschaftsordnung
beendeten und vorläufige, aber doch entscheidende institutionelle Weichen-
stellungen vornahmen (Abschnitt 3); die zweite Reformphase im Verlauf
der politisch gescheiterten Revolution von 1848, deren Bedeutung für die
wirtschaftliche Liberalisierung zumeist verkannt wird (Abschnitt 4); und
schließlich die Reformphase des Norddeutschen Bundes, in der die kapita-
listische Transformation abgeschlossen wurde (Abschnitt 5). Es wird auf-
gezeigt, dass nur in der letzten, abschließenden Transformationsphase ein
Gleichlauf von Demokratisierung und wirtschaftlicher Liberalisierung nach-
weisbar ist, während in der ersten Phase die Abwesenheit von Demokrati-
sierung (in Preußen auch von Konstitutionalisierung) der wirtschaftlichen
Liberalisierung aus polit-ökonomischen Gründen förderlich war. Hier wird
beschrieben, inwiefern die politische Ordnung des Kaiserreichs die wirt-
schaftliche Dynamik förderte, weshalb die unterbliebene volle Parlamentari-
sierung auch unter diesem Aspekt zu betrachten bleibt (Abschnitt 5). Es
folgen zusammenführende Schlussfolgerungen (Abschnitt 6).

 
17 Dies dürfte nicht zuletzt dem Einfluss emigrierter österreichischer Ökonomen wie Hayek,

Haberler oder Mises zuzuschreiben sein.
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Kapitalistische Transformation als institutionelle Revolution

Unter kapitalistischer Transformation soll hier die Herstellung institutionel-
ler Voraussetzungen für eine kapitalistische Wirtschaftsweise verstanden
werden. Die zumeist im Mittelpunkt wirtschaftshistorischer Betrachtun-
gen stehenden Ausprägungsformen der Industrialisierung (Mechanisierung,
industrielle Produktion, Verlagswesen, Dampfmaschinentechnik und neue
Transportmöglichkeiten wie Eisenbahnbau etc.) bleiben hier außen vor.
Institutionelle Voraussetzungen kapitalistischer Wirtschaftsweise zielen auf
die Schaffung freier, auf vertraglicher Übereinkunft beruhender Arbeits-,
Güter-, Kapital- und Bodenmärkte.18 Das impliziert unter anderem den
»unabhängigen Lohnarbeiter«, das heißt die freie Verfügbarkeit über die
eigene Arbeitskraft; gerade für die erste Phase des kapitalistischen Transfor-
mationsprozesses erforderte dies die Freisetzung der Arbeitskraft aus der
Herrschaft staatlicher oder privater Machtträger wie dem landbesitzenden
Adel oder den Zünften.19 Die institutionellen Erfordernisse betreffen deswe-
gen die Vertragsfreiheit, die Berufsfreiheit, die Niederlassungsfreiheit und
Freizügigkeit, die Vereinigungsfreiheit und die Koalitionsfreiheit. Der in
der institutionenökonomischen Literatur stets genannte Schutz der Eigen-
tumsrechte gehört selbstverständlich auch dazu, ist praktisch allerdings
weitaus weniger bedeutend als von der institutionenökonomischen Literatur
behauptet; de facto bestand er auch schon in der vorkapitalistischen Wirt-
schaftsordnung. In einer wettbewerblichen Ordnung sind die Freiheitsrechte
als gleiche Rechte allen Gesellschaftsmitgliedern zu gewähren und darum
idealerweise auch einklagbar. Aus diesem Grunde haben liberale Autoren
wie Hayek stets die Rechtsstaatlichkeit als konstitutiv für den Kapitalis-
mus genannt, weshalb marktkoordinierte Wirtschaftsordnungen ohne sol-
che Rechtsgarantien nur eingeschränkt als kapitalistisch gelten dürfen.20

In der spät-absolutistischen Wirtschaftsordnung ermangelte es aller oben
genannten wirtschaftlichen Freiheitsrechte, was wiederum der politischen

2.

 
18 Für ein institutionenökonomisches Verständnis der kapitalistischen Transformation in Deutsch-

land vgl. auch Pfister et al. 2021 a.

19 Es ist allerdings zu betonen, dass dies eine Ex-post-Betrachtung darstellt: Der tiefgreifende
Auflösungsprozess tradierter Arbeitsverhältnisse in Richtung eines modernen Arbeitsmarktes
lag für die Zeitgenossen außerhalb ihrer Vorstellung.

20 Es ist hier an das chinesische Wirtschaftssystem zu denken, das eine hybride Wirtschaftsord-
nung darstellt und nach dem Fraser-Index nur ein geringes Maß an wirtschaftlicher Freiheit
aufweist; für Hayeks Analyse des Zusammenhangs von Rechtsstaatlichkeit und Kapitalismus
vgl. von Hayek 1991 [1960].
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Herrschaftsform geschuldet war.21 Ein staatliches Gewaltmonopol war trotz
des absolutistischen Herrschaftsanspruchs noch nicht ausgebildet. Deswe-
gen übten private Machtträger autoritative Hoheitsfunktionen aus. Auf
den Rittergütern nahm der Adel Polizei- und Gerichtsfunktionen wahr und
stellte eine tragende Säule des spätabsolutistischen Staates dar. Als Entgelt
flossen ihm ökonomische Renten zu, welche aus Beschränkungen allgemei-
ner wirtschaftlicher Freiheit generiert wurden. Der Mühlenzwang etwa
sicherte Einkommen, verhinderte aber den Wettbewerb und verteuerte die
Getreideproduktion. Die physische Verfügung über die Arbeitskraft infolge
der Erbuntertänigkeit und natürlich auch die adeligen Steuerprivilegien
schirmten die Rittergüter vor einem Wettbewerb um Arbeitskräfte ab. Das
Adelsmonopol auf Bodenbesitz und der Fideikommiss verhinderten einen
Bodenmarkt, der zu produktivitätssteigernden Besitzwechseln hätte führen
können, aber auch den gesellschaftlichen Status des Adels unterminiert
hätte. Adelsherrschaft und Wettbewerbsbeschränkung stützten einander.

In den Städten wiederum schufen Zünfte eine städtische Ständegesellschaft
und schützten sie vor Wettbewerb. Zu ihrer Kontrolle und Aufsicht verfüg-
ten die Zünfte über Polizeirechte. Die Lizensierung von Berufsausübungen
schuf lokale Monopole für Berufszweige, die »Gerechtigkeiten« genannt
wurden (Schankgerechtigkeit, Braugerechtigkeit, Fleischbankgerechtigkeit
etc.), während auf dem Lande das Handwerk den bäuerlichen und unter-
bäuerlichen Schichten im Wesentlichen untersagt blieb. Durch Zuzugsbe-
schränkungen und restriktive Stadtrechtvergabe schotteten sich die Städte
wiederum vor auswärtigen Wettbewerbern ab. Dieses monopolistische
Marktgleichgewicht entsprach dem vorkapitalistischen, feudalen Verständ-
nis von Gemeinwohl, das wir aus heutiger ökonomischer Perspektive als
stationäres Reproduktionsgleichgewicht bezeichnen würden und das der
Marburger Professor Johann Ferrarius in der ersten Hälfte des 16. Jahrhun-
derts einmal wie folgt in Worte fasste: »Also in einer Stadt oder Commun
müssen alle stücke zusammen stymmen, sich vergleichen und keins dem
anderen in sein ampt fallen. Daraus kompt ein harmonia und schoner liepli-
cher thon, das wir nennen ein gemeiner nutz.«22

Eine kapitalistische Transformation musste in gravierender Weise in diese
althergebrachte Wirtschaftsverfassung eingreifen und damit das gesamte

 
21 Für eine regional differenzierte Beschreibung der vorkapitalistischen Wirtschaftsform vgl. Tilly,

Kopsidis 2020, S. 20–67.

22 Zitiert nach Wischermann, Nieberding 2004, S. 45; zur Darstellung der vormodernen Wirt-
schaftsform vgl. ebd., S. 30–50.
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soziale Gefüge herausfordern; es bedeutete den Übergang von einer Stände-
gesellschaft zu einer Klassengesellschaft. Die institutionelle Revolution folgt
zwar dem Ideal formaler Rechtsgleichheit, ändert jedoch zunächst weder die
Besitzverhältnisse noch die Ausstattung mit Bildungsgütern. Hierauf stützt
sich Polanyis These von der Reproduktion sozialer Machtverhältnisse durch
die Große Transformation am Beispiel Englands.23 Allerdings sind soziale
und ökonomische Machtpositionen nunmehr im Wettbewerb zu verteidigen,
womit der landbesitzende Adel vor einem wirtschaftlichen Abstieg ebenso
wenig sicher sein kann wie die Eigentümer von Handelshäusern in den
Städten. Für eine Mittelschicht aus den Städten eröffnen sich unternehmeri-
sche Chancen und damit wirtschaftliche und soziale Aufstiegsmöglichkeiten.
Selbst aus der schnell wachsenden industriellen Arbeiterklasse konnten sich,
abhängig von der handwerklichen Ausbildung und natürlich der Nachfrage
nach spezialisierten Arbeitskräften, erhebliche Einkommensverbesserungen
ergeben.24

Am kapitalistischen Transformationsprozess in Deutschland treten einige
Besonderheiten zutage, die im institutionenökonomischen Ansatz bislang
unterbelichtet sind und teilweise auch Zweifel am allgemein unterstellten
prototypischen Charakter der englischen Industrialisierung aufkommen las-
sen.25

(1) Da keiner der deutschen Staaten über Kolonien verfügte, fehlte es
in Deutschland an einer Klasse von Handelskapitalisten, die den Transfor-
mationsprozess in der Anfangsphase hätte initiieren können. Hier liegt ein
bedeutsamer Unterschied zu Großbritannien und auch den Niederlanden
vor. Eine Kapitalistenklasse konnte in Deutschland nur aus dem Transfor-
mationsprozess selber entstehen, was durchaus als der allgemeinere Fall
gelten darf. Die institutionellen Weichenstellungen bedurften daher staatli-
cher Initiative durch eine Reformbürokratie. Zu einer vielfach beklagten
»Reform von oben« ermangelte es jeglicher polit-ökonomischer Alterna-
tive.26

 
23 Vgl. Polanyi 2014.

24 Vgl. Wehler 1987, S. 241–281.

25 Zweifel am prototypischen Charakter der englischen Industrialisierung scheinen auch Marx
gekommen zu sein, als er die redaktionelle Fertigstellung des zweiten und dritten Bandes des
»Kapitals« einstellte und sich stattdessen unter anderem mit Nordamerika befasste. Dies deutet
zumindest darauf hin, dass er die nordamerikanische Ownership-Society als eine Alternative
zum englischen Industrialismus in Betracht zog, was natürlich Konsequenzen für seinen Kapi-
talbegriff nach sich gezogen hätte.

26 Vgl. hierzu Kocka 1990, S. 26.
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(2) Die Durchsetzung der kapitalistischen Wirtschaftsordnung muss als
ein langfristig angelegter zivilisatorischer Prozess interpretiert werden, der
nicht nur die Ökonomie erfasst. Vielmehr handelt es sich in der Sprache der
Systemtheorie um eine Ausdifferenzierung von Politik, Recht und Ökono-
mie als eigenständigen Subsystemen der Gesellschaft. Selbst wenn staatliche
Institutionen Kontrolle über die Wirtschaft aufgaben, wie etwa im Falle
des Direktionsprinzips im Bergbau oder der Veräußerung von Unternehmen
durch die preußische Seehandlung, dürfen diese Vorgänge nicht einseitig als
»Entstaatlichung« erfasst werden. Vielmehr ging die Ausdifferenzierung der
Ökonomie mit einer Verstärkung und Spezialisierung der Staatstätigkeit als
Regelsetzer und Leistungsanbieter kollektiver Güter einher.

(3) Der Staat darf nicht wie bei North/Wallis/Weingast oder Ace-
moglu/Robinson als bloßes Instrument der Elite gedeutet werden, sondern
bildet eine eigenständige Analysekategorie. Dem Elitenbegriff der Institutio-
nenökonomik mangelt es an Binnendifferenzierung.27 Trotz des privilegier-
ten Zugriffs des Adels auf staatliche Ämter und Positionen emanzipierte sich
der Staat bis zu einem gewissen Grade von seinen sozialen Trägerschichten
und trat als eigenständig handelnder kollektiver Akteur hervor, der nicht
mehr nur das Interesse der herrschenden Stände bediente.28 Diese Unabhän-
gigkeit wuchs insbesondere in Preußen während der Koalitionskriege gegen
Napoleon, als sich die Monarchie den unteren Ständen und selbst den
unterbäuerlichen Schichten nicht nur symbolisch zuwandte (siehe unten).
Das Erfordernis nach einer professionalisierten Staatsführung trieb gleich-
sam einen Keil zwischen den Monarchen und der Adelselite als traditio-
neller Trägerschicht des Staates, welchen die staatliche Bürokratie nun zu
eigenständigem Handeln nutzen konnte. Der »effective state« (Dincecco)
bildete eine Voraussetzung für die kapitalistische Transformation.29

(4) In allen Phasen des Transformationsprozesses kam der Rivalität
und dem Wettbewerb der deutschen Staaten untereinander eine besondere
Bedeutung zu. Dieser Wettbewerb hatte eine ökonomische, eine demogra-
fische, eine kulturelle und selbstverständlich auch eine militärische Dimen-
sion.30 Die Wahrung der staatlichen Unabhängigkeit und die Stellung im
Deutschen Bund (später im Kaiserreich) hingen letztlich auch von der

 
27 Ich beziehe mich hier auf die genannten Autoren.

28 Vgl. hierzu Tilly, Kopsidis 2020, S. 20–58; die Stärkung der Staatlichkeit wird auch von North
et al. 2009 als notwendige Voraussetzung für eine kapitalistische Transformation betont.

29 Vgl. Dinecco 2015.

30 Ambrosius 2021; Spoerer 2021.
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Wirtschaftskraft ab. Der Staatenwettbewerb konnte politische Repression
(vor allem in der Metternich-Ära) abmildern, den Wettbewerb um Wachs-
tum (und Steuerkraft) fördernde ökonomische Institutionen begünstigen
und auch die Rechtsstaatsentwicklung vorantreiben, weil Abwanderungs-
möglichkeiten bestanden. In vielerlei Hinsicht schufen der Deutsche Bund,
der Zollverein und auch das Kaiserreich im Sinne von Weingasts Konzep-
tion eines »marktschützenden Föderalismus« einen institutionellen Wettbe-
werb, der den kapitalistischen Transformationsprozess vorantrieb und stabi-
lisierte.31 Der Mangel an einer nationalen Einheit und – später im
Kaiserreich – an einer zentralistischen Staatsorganisation bot durchaus öko-
nomische Vorteile.

(5) Generell überwand die Wettbewerbsgesellschaft in wirtschaftshisto-
risch beispielloser Weise die vorindustrielle Armutsgesellschaft und schuf
auch für breitere Schichten einen aus heutiger Sicht bescheidenen, aber
zuvor vollkommen unbekannten wirtschaftlichen Wohlstand. Dieser Wohl-
standsanstieg setzte nach neueren Studien bereits im Vormärz ein, allerdings
mit erheblicher regionaler Varianz.32 Breite Bevölkerungsschichten profitier-
ten erst nach Jahrzehnten, zum Beispiel durch eine spürbare Verbesserung in
den Wohnverhältnissen und im Alltagskonsum; erst in der Phase von 1900
bis 1914 war der tiefgreifende und nachhaltige Wirtschaftsaufschwung für
die gesamte Gesellschaft sichtbar. Auch wenn Adam Smith diese Befreiung
vom vorkapitalistischen Pauperismus richtig vorhersagte, was auch die
reformorientierte Bürokratie motivierte, konnten breite Bevölkerungsschich-
ten dieses Ergebnis jedoch in keiner Weise zu Beginn des Transformations-
prozesses erwarten. Diese Schichten sahen sich vielmehr den Ungewissheiten
der Wettbewerbsgesellschaft auf existenzielle Weise ausgesetzt, weshalb sie
zu Gegnern des Kapitalismus, ja sogar zu Anhängern der vormodernen
Wirtschaftsform werden konnten. Deswegen hätten allgemeine und gleiche
politische Mitwirkungsrechte den kapitalistischen Transformationsprozess
durchaus hemmen können. Das ambivalente Verhältnis von Kapitalismus
und Demokratie ist auch unter dieser Perspektive zu betrachten.

 
31 Vgl. Weingast 1995.

32 Vgl. Pfister et al. 2012; Pfister 2021 a.
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»Eine Revolution im guten Sinne«: Die Stein-/Hardenbergʼschen
Reformen

Die erste Phase des kapitalistischen Transformationsprozesses begann im
Vierten Koalitionskrieg mit der militärischen Niederlage Preußens bei Jena
und Auerstedt im Jahre 1806.33 Die Reformphase erstreckte sich insgesamt
auf den Zeitraum von 1808 bis 1822.34 Wie bei den anderen beiden Trans-
formationsphasen gingen auch dieser Periode institutionelle Reformen vor-
aus. Jedoch wurde jetzt ein früherer Reformprozess wiederaufgenommen,
konsolidiert und entscheidend weitergetrieben. Aus neueren Forschungen
zur preußischen Wirtschaftspolitik wissen wir, dass auch ohne sichtbare
Reformgesetzgebung die lokalen Verwaltungsbehörden – teilweise zum
Missfallen des preußischen Königs – damit begannen, die merkantilistische
Wirtschaftsordnung aufzulösen.35 Die lokalen Behörden betrachteten die
merkantilistische Wirtschaftsordnung mit ihrem Zunftwesen und der strik-
ten Arbeitsteilung zwischen ländlicher Agrarproduktion und städtischer
»Industrie« (die zumeist handwerklich betrieben wurde) zunehmend als
Hemmnis, auch wenn sie vor einer abrupten Auflösung der Zünfte zurück-
schreckten.36 Nachdem Preußen seiner Staatsauflösung nur knapp entgan-
gen war, nutzte eine liberale Reformbeamtenschaft um Hardenberg, Stein,
Scharnweber, Niebuhr und anderen die Unterstützung des Königs für grund-
legende Reformen. Hohe Kontributionszahlungen an Napoleon, aber auch
der Wille zu einer Wiederaufnahme des Krieges unter günstigeren Vorausset-
zungen verschafften den Reformern die nötigen politischen Spielräume. Ihre
Ideen schöpften sie aus der Aufklärung, der Französischen Revolution und
der politischen Ökonomie Adam Smiths. An der Universität Königsberg,
die eine Ausbildungsstätte der preußischen Beamtenschaft darstellte, waren
durch Immanuel Kant und dem Smith-Kenner Jacob Kraus diese Ideen über-
aus präsent.37 Die Französische Revolution fand in diesem »Beamtenlibera-
lismus« (Wehler) anfänglich breite Zustimmung. Das Rigaer Memorandum

3.

 
33 Kombattanten waren Frankreich und der Rheinbund auf der einen Seite, Preußen und Russland

auf der anderen.

34 Für eine ausführliche Darstellung vgl. Vogel 1983; vgl. auch Tilly, Kopsidis 2020, S. 68–84;
Koselleck 1989; Fehrenbach 1993.

35 Vgl. Deecke 2015, S. 316.

36 Ebd., S. 312. Demgegenüber betonen Untersuchungen zu Zünften in der frühen Neuzeit eine
gewisse Innovationsoffenheit, welche im späten 18. Jahrhundert verloren gegangen zu sein
scheint; Epstein 2008.

37 Vgl. Deecke 2015.
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Hardenbergs, geschrieben im Auftrag des Königs, setzte den Ton für die
folgenden Reformedikte:

»Die Französische Revolution, wovon die gegenwärtigen Kriege die Fortset-
zung sind, gab den Franzosen unter Blutvergießen und Stürmen einen ganz
neuen Schwung. Alle schlafenden Kräfte wurden geweckt, das Elende und
Schwache, veraltete Vorurteile und Gebrechen wurden – freilich zugleich mit
manchem Guten – zerstört […] Der Wahn, daß man der Revolution am sichers-
ten durch Festhalten am Alten und durch strenge Verfolgung der durch solche
geltend gemachten Grundsätze entgegenstreben könne, hat besonders dazu
beigetragen, die Revolution zu befördern und derselben eine stets wachsende
Ausdehnung zu geben. Die Gewalt dieser Grundsätze ist so groß, sie sind
so allgemein anerkannt und verbreitet, daß der Staat, der sie nicht annimmt,
entweder seinem Untergange oder der erzwungenen Annahme derselben entge-
gensehen muß […]
Also eine Revolution im guten Sinn, gerade hinführend zu dem großen Zwecke
der Veredelung der Menschheit, durch Weisheit der Regierung und nicht durch
gewaltsame Impulsion von innen oder außen, – das ist unser Ziel, unser lei-
tendes Prinzip. Demokratische Grundsätze in einer monarchischen Regierung:
dieses scheint mir die angemessene Form für den gegenwärtigen Zeitgeist.«38

Koselleck hatte die Reformstrategie der Reformer um Hardenberg wie folgt
auf den Punkt gebracht: »Die preussische Beamtenschaft hatte bewußt für
Adam Smith gegen Napoleon optiert, um den einen durch den anderen zu
vertreiben. Sie nahm die Herausforderung der industriellen Revolution an,
um eine ›Französische Revolution‹ zu vermeiden, deren Ziele gleichwohl zu
erreichen.«39

In einer Reihe von Reformedikten wurden diese Leitideen schrittweise
umgesetzt, und damit wurde eine weitreichende institutionelle Transforma-
tion eingeleitet. Die Aufhebung der Erbuntertänigkeit durch das Oktober-
edikt von 1807 schuf den »doppelt freien Lohnarbeiter« zumindest für
die Masse der Landarbeiter ohne Landbesitz. Die in Angriff genommene
Überführung von kündbaren Landnutzungsrechten bei adeligem Obereigen-
tum in Privateigentum etablierte einen Bodenmarkt, sodass nunmehr auch
Nicht-Adelige Land erwerben und vererben konnten.40 Tatsächlich erwar-
ben in den Folgejahren Nicht-Adelige in bedeutendem Umfang Agrarland.41

Die Auflösung der Zünfte und ihre Überführung in privatrechtliche Vereini-
gungen ohne Überwachungsrechte über die Zunftmitglieder eröffnete die

 
38 Vgl. von Hardenberg 1807.

39 Vgl. Koselleck 1989, S. 14.

40 Zu den Details siehe ebd., S. 520–522; die Fideikommisse setzten einer Integration der Rittergü-
ter in den Bodenmarkt noch Grenzen.

41 Vgl. Harnisch 1996.
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Gewerbefreiheit, wodurch insbesondere auf dem Land mit der Aufnahme
handwerklicher Arbeit neue Einkommensmöglichkeiten entstehen konnten.
Das Emanzipationsedikt von 1812 befreite die Juden von Sondersteuern
und eröffnete ihnen neue Berufsmöglichkeiten (mit Ausnahme der staatli-
chen Verwaltung und öffentlicher Einrichtungen). Schließlich wurde die
Gewährung kommunaler Selbstverwaltung in den Städten mit der Aufhe-
bung des Zuzugsverbots verbunden, womit lokale Angebotsmonopole all-
mählich aufgelöst werden konnten.

Diese Weichenstellungen schufen einen Markt für Arbeit und Land. Da
der preußische Adel, anders als etwa der französische, infolge der sogenann-
ten Allodifikation Eigentümer seiner früheren Lehen geworden war, wäre
eine Landübertragung der Rittergüter an die Lassbauern (erbuntertänige
Bauern mit kündbaren Nutzungsrechten) einer Enteignung gleichgekom-
men. So weit wollte kein Reformer gehen. Angestrebt wurde dagegen eine
Ablösung der Dienstverpflichtungen in Form von teilweiser Landübertra-
gung und Geldzahlungen – dieser Prozess der »Regulierung« und Schaffung
eines landbesitzenden Bauerntums sollte sich noch Jahrzehnte hinziehen.

Die politische Ökonomie des Reformprojekts ist aber erkennbar: Harden-
berg musste den Interessen des landbesitzenden Adels als staatstragender
Kraft Rechnung tragen; eine Kompromittierung kam schon deshalb nicht
infrage, weil der Adel die erheblichen Kontributionszahlungen an Napoleon
vorfinanzierte. Vor allem aber existierte keine soziale Klasse, die den Staat
ansonsten hätte führen können. Hardenberg zwang seinen Standesgenossen
lediglich ab, Beamte und Offiziere mit bürgerlicher Herkunft zu akzeptie-
ren. Jedoch musste der Adel den wirtschaftlichen Wettbewerb auf Güter-
und Arbeitsmärkten als grundsätzlich neuer Form der Wirtschaftsordnung
hinnehmen. Er hatte sich deshalb zum Agrarkapitalisten zu wandeln. Das
fiel ihm leicht, weil er einen erheblichen Teil alter Privilegien behielt sowie
durch die Ablösung der Erbuntertänigkeit und auch durch die Auflösung
der Allmenden zusätzlichen Landbesitz erhielt. Durch die Forschungen von
Harnisch sind frühere Schätzungen des Landgewinns, welche das kritische
Urteil der Historiker über einen langen Zeitraum geprägt hatten, erheblich
nach unten korrigiert wurden.42 Gleichwohl begab sich der Adel mit einer
– neoklassisch gesprochen – verbesserten Anfangsausstattung in den Kapita-
lismus, dessen langfristige Wettbewerbsfolgen allerdings ungewiss blieben.

 
42 Vgl. ebd. Es ist bemerkenswert, dass ein Wirtschaftshistoriker in der DDR die Progressivität

der preußischen Agrarreformen betont hatte, während zur gleichen Zeit in der BRD die Sonder-
wegsthese der Bielefelder Schule reüssierte.
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Den hochkonservativen Vertretern der Adelsreaktion wie von der Marwitz
bereitete diese Aussicht Sorgen, auch weil die staatstragende Stellung des
Adels langfristig ungewiss erschien.43

Oft ist die Unvollständigkeit der politischen Reformen in Preußen unter
Verweis auf das nicht implementierte Gendarmerieedikt beanstandet wor-
den, das auch auf dem Lande die staatsunmittelbare Verwaltung durchge-
setzt hätte.44 Hier blieb der Adel noch weiterhin Träger von Staatsmacht in
Form von Polizeifunktionen und der noch fortbestehenden Patrimonialge-
richtsbarkeit. Die süddeutschen Reformen mit ihren Verfassungen gingen in
politischer Hinsicht weiter, ließen jedoch eine umfassendere wirtschaftliche
Liberalisierung wie in Preußen vermissen.45

Hardenbergs Aufgabe des Projekts einer landständischen Nationalreprä-
sentation ist in diesem Zusammenhang differenziert zu beurteilen und der
Interdependenz von ökonomischer und politischer Reform geschuldet. Har-
denberg hatte Grund, sich mit der Einrichtung der einflussloseren Provinzi-
allandtage zufriedenzugeben: Angesichts der extrem ungleichen politischen
Einflussmöglichkeiten zwischen den Ständen hätte eine Nationalrepräsenta-
tion dem Adel Einflussmöglichkeiten verschafft, die liberalen Wirtschafts-
reformen wieder zurückzunehmen.46 Dagegen verfügten die Beamten im
noch fortbestehenden Reformabsolutismus über weitaus größere Gestal-
tungsmöglichkeiten. Diesen Einfluss brachten sie vor allem gegenüber dem
Stadtbürgertum zur Geltung. Hier bestand eine Gleichheit lediglich unter
Gleichgestellten. Daher suchte es die tradierte soziale Hierarchie institu-
tionell abzusichern, weshalb die Sozialordnung der Städte nicht als proto-
demokratische Ordnung missverstanden werden darf. Zwar verfügte das
Stadtbürgertum infolge der neuen kommunalen Selbstverwaltung über neue
politische Partizipationsrechte. Es wurde den Städten jedoch verwehrt, diese
Rechte zur Wiedereinführung von Zünften oder zur Beschränkung der
Gewerbefreiheit auch gegenüber sogenannten Schutzverwandten (Einwoh-
ner ohne Stadtbürgerrecht) einzusetzen; für die unterbürgerlichen Schichten
wurde die Freizügigkeit nicht mehr zurückgenommen.47 Den Stadtbürgern,
die eine privilegierte Minderheit der städtischen Einwohnerschaft darstell-
ten, wurde somit die politische Macht entwunden, die alte Wirtschaftsord-

 
43 Ebd.

44 Vgl. Nolte 1990, S. 62–74.

45 Zum Vergleich siehe Nolte 1990 oder die Beiträge in Ullmann, Zimmermann 1996.

46 Vgl. Nipperdey 2013, S. 68.

47 Vgl. Vogel 1983, S. 165–166; Koselleck 1989, S. 560–567.
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nung fortzuführen. Staatsrecht brach Stadtrecht. Die Staatsmacht setzte ihr
wirtschaftsliberales Leitbild gegenüber dem nur lokal organisierten Stadt-
bürgertum durch und brauchte hierzu, anders als bei der Adelselite, keine
nennenswerten Zugeständnisse zu machen. Eingaben ostpreußischer Stände,
dass die neue Gewerbefreiheit »Reiche noch reicher [machen], der größte
Teil der Nation aber der Verarmung preisgegeben« würde, ignorierten die
Reformer konsequent.48

Weniger Demokratie war der Durchsetzung einer liberalen Wirtschafts-
ordnung also förderlich. Das zeigte sich auch in der Zollpolitik. Die preußi-
schen Reformer wiesen nach dem Wiener Kongress Bestrebungen aus der
Berliner Unternehmerschaft zurück, die Weser zu einer binnenstaatlichen
Zollgrenze gegenüber den neu zugesprochenen Rheinischen Territorien zu
machen.49 Die Frage des Außenzolls wurde in einer Kommission erörtert,
wobei die Erfahrungen mit dem Kontinentalsystem unter Napoleon aus-
gewertet wurden, welches einige Territorien unmittelbarer Konkurrenz zu
französischen Anbietern aussetzte, während andere vom europäischen Han-
del abgeschnitten waren. Von einem blinden Glauben an das Smithʼsche
System der natürlichen Freiheit kann keine Rede sein. Eine ruinöse Konkur-
renz für die preußische Wirtschaft durch englische Fabrikanten durften die
Reformer nicht riskieren, schon um ihre neu gewonnene (Semi-)Autonomie
gegenüber dem Monarchen zu bewahren. Sie waren deshalb gut beraten,
aus bisherigen Erfahrungen die Folgen ihrer Politik abzuschätzen. Finanz-
minister von Bülow fasste die Ergebnisse dieser Untersuchungen wie folgt
zusammen:

»Weit entfernt, daß äußere Concurrenz innere Fabrikation unterdrücke,
gereicht sie dazu, die Fabrikation zu vervollkommnen […] Die Provinzen Nie-
derrhein, Westphalen, Sachsen haben ihre Kräfte dadurch zu benutzen gelernt,
während sie ohne alle Staatsvortheile und Bannmittel fremde Concurrenz
[gemeint ist die französische aufgrund des Kontinentalsystems; G.W.] auszuhal-
ten hatten, hat sich ihre Fabrikation erhoben und der Kunstfleiß ist dahin
gediehen, daß sie nicht allein den Absatz im Inland sich zu sichern keine Sorge
haben, sondern auch ihre Waaren, wegen der guten Qualität und mäßigen
Preise, die Concurrenz mit England bestehen. Überall liegen die Beweise nahe
vor Augen, daß Unterstützung durch Handelsverbote der sicherste Weg der
Gedeihens der Fabriken nicht sei, wiewohl die Fabrikanten solches überall
gern geltend machen, und es weit leichter, aber auch für den Handel und den

 
48 Zitiert nach Koselleck 1989, S. 591.

49 Vgl. ausführlich hierzu Dieterici 1846.
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größesten Theil des Volkes verderblicher ist, durch Monopole sich den Preis
nach Gutdünken zu stellen, als durch wohlfeile und vorzügliche Waare.«50

Diese Erörterungen sind auch ein Beleg dafür, dass Kapitalisten nicht
notwendigerweise als Avantgarde des Kapitalismus anzusehen sind, wie
es nach gegenwärtigem institutionenökonomischen Narrativ angenommen
wird. Sondern sie suchen die Wettbewerbsregeln vorzugsweise selektiv anzu-
wenden, worüber sich schon Adam Smith wiederholt mokierte. Der Ordo-
liberalismus im 20. Jahrhundert zog daraus seine Lehre und forderte die
Distanznahme des Staates auch von Unternehmerinteressen. Wegen der
begrenzten politischen Einflussmöglichkeiten der Unternehmer konnte sich
die »Revolution im guten Sinne« über ihre Eingaben hinwegsetzen.

Anders als in den deutschen Staaten besaßen bereits zu Beginn des 19.
Jahrhunderts die Kapitalisten in den Vereinigten Staaten und in England
– dort zunächst nur die agrarkapitalistische Gentry – weit bessere politi-
sche Einflussmöglichkeiten. In England konnten sie deshalb die Corn Laws
durchsetzen, wogegen die städtischen Unterschichten vergeblich demons-
trierten. Die Vereinigten Staaten schützten ihre Wirtschaft mit Unterstüt-
zung Hamiltons durch hohe Zölle, während in England erst zur Mitte des
19. Jahrhunderts die letzten Bestimmungen der Navigationsakte fielen.51

Demgegenüber setzte man in Preußen im Zoll- und Handelsgesetz den Zoll-
satz auf ca. zehn Prozent fest, was weit unter dem international üblichen
Niveau lag.52 An seiner liberalen Handelspolitik hielt Preußen über Jahr-
zehnte hinweg fest und setzte sie auch im späteren Zollverein langfristig
durch. Der Mangel an politischer Partizipation war unter diesen speziellen
Bedingungen dem Wirtschaftsliberalismus förderlich.

Insgesamt muss das Ordnungsmodell der preußischen Reformer als ein
liberal-paternalistisches betrachtet werden, welches den Liberalismus mit
einem monarchistischen Herrschaftsanspruch zu verbinden suchte. Der

 
50 Vgl. von Bülow, zitiert nach Dieterici 1846, S. 64. Dieterici berichtet ausführlich die Untersu-

chungsergebnisse; die Kommission ging so weit, die Lebensverhältnisse und selbst die Kleidung
der Kinder in den Territorien des Freihandels mit denen des Hochzollschutzes zu vergleichen,
um schließlich zu einer positiven Beurteilung des gemäßigten Freihandels zu gelangen. Bei älte-
ren Textilarbeitern, die sich nicht mehr auf eine neue Beschäftigung umstellen könnten, wurde
die Einrichtung eines Nationalfonds empfohlen, was als erster Ansatz zu einer Sozialen Markt-
wirtschaft gedeutet werden kann; ebd., S. 122.

51 Vgl. Grimmer-Solem 2016, S. 70. Von Alexander Hamilton übernahm später List in seiner ame-
rikanischen Emigrationszeit das Argument des »Erziehungszolls«.

52 Vgl. Wischermann, Nieberding 2004, S. 105; Dedinger 2006; Grimmer-Solem 2016, S. 62.
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Direktor des Preußischen Statistischen Bureaus, Dieterici, drückte dies wie
folgt aus:

»Es war die Tendenz, daß die Unterschiede in der Nation, welche Stand und
Geburt, Geschäft und Zunft oder Corporations-Verband, selbst Provinz und
besonderes Territorial-Verhältniß, gegen den Staat, als ein Ganzes, herbeifüh-
ren, wenn nicht ganz aufgelöst, doch möglichst gemildert und abgeschwächt
würden. […] Die Begünstigung aller Sonderinteressen sollte aufhören, gleiches
Recht, gleiches Gesetz für Alle sein, alle früheren Particular-Richtungen und
Bestrebungen sich vereinigen und aufgehen zu der einen Liebe für König und
Vaterland.«53

Dieses Ordnungsmodell antizipierte noch nicht die Folgen einer ausdifferen-
zierten Gesellschaft für den künftigen staatlichen Regelungsanspruch. Zwar
war eine Trennung von Staat und Wirtschaft, insbesondere in den Städten,
auf den Weg gebracht. Jedoch sahen die frühen Reformer kaum voraus,
dass sich in den industriellen Zentren eine privatwirtschaftliche Selbstorga-
nisation mit einer immer breiteren Unternehmerschaft ausbilden sollte, wel-
che sich einer staatlichen Bevormundung zu entziehen suchte und die ihre
Interessen gegenüber dem paternalistischen Staat zunehmend selbstbewuss-
ter vertrat.

Die 1848er-Periode: Wirtschaftsliberalismus zwischen
»Ultrademokratie« und konstitutioneller Monarchie

Hardenbergs »Revolution im guten Sinne« schuf trotz ihrer Unvollkom-
menheit den institutionellen Rahmen, in dem sich in den folgenden drei
Dekaden ein differenziertes Unternehmertum aus Fabrikanten, Verlegern,
Bankiers und Händlern herausbilden konnte. Es entwickelte sich zu einer
sozialen Trägerschicht, die den Entwicklungsprozess zunehmend selbst vor-
antreiben wollte und zugleich der Steuerungskompetenz des paternalisti-
schen Staates mehr und mehr misstraute. In dieser Phase verbanden sich
demokratische und liberale Strömungen zu einer Opposition gegen den
reaktionären Partikularismus der Fürstenstaaten. Da die Hauptforderung
nach einer Verfassung und allgemeinen Grundrechten an ein gemeinsames
politisches Organ zu richten war, entstand im Deutschen Bund der frühe
Nationalismus als eine liberale, progressive Bewegung, die in Opposition
zum Konservatismus und zur Adelsreaktion stand.54

4.

 
53 Vgl. Dieterici 1846, S. 55.

54 Vgl. hierzu Wehler 1987, S. 238–241.
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Für das ambivalente Verhältnis von kapitalistischer Transformation und
politischer Liberalisierung ist die Phase um die 1848er-Revolution beson-
ders instruktiv, wenn man die wichtigsten sozialen Akteure betrachtet. Ein
Treiber der Revolution waren die bäuerlichen Zwischenschichten, nachdem
die Eigentumsübertragung und Ablösung feudaler Dienstverpflichtungen
(Regulierung) seit den 1820er Jahren steckengeblieben waren; der preußi-
sche Staat hatte sich aus der von ihm selbst in Gang gesetzten Regulierung
schon früh zurückgezogen. Zentral waren die Forderungen nach Grundent-
lastung und Aufhebung der Adelsprivilegien – vor allem des verhassten
Jagdrechts auf den noch nicht abgeernteten Feldern –, die mit der einsetzen-
den liberalen Protestbewegung in den Städten gut zu vereinbaren waren.55

Es kam zu Bauernaufständen in Schlesien, aber auch in Thüringen, Franken
sowie in weiten Teilen Süddeutschlands.56 Im Unterschied zu den politischen
Forderungen des Paulskirchenparlaments gingen die Fürstentümer auf die
Forderungen der Bauern jedoch unverzüglich ein und leiteten eine langfris-
tige Eigentumsübertragung ein, die in Preußen von der neu gegründeten
Rentenbank vorfinanziert wurde. Diese Agrarreform sprengte die feudalen
Reste der vormärzlichen Wirtschaftsordnung gleichsam ab und schuf auf
lange Sicht ein landbesitzendes Klein- und Mittelbauerntum. Es sollte die
soziale Ordnung in Deutschland langfristig prägen, was im späteren Verlauf
des 19. Jahrhunderts eine Koalition mit den ost-elbischen Großagrariern
(Junkern), vor allem in der Zollpolitik, keineswegs ausschloss. Mit der
Erfüllung ihrer Forderungen schieden freilich die Bauern als Treiber der
1848er-Revolution aus.57

Im Vormärz verbündeten sich die neue kapitalistische Bourgeoisie
und das kritische Bildungsbürgertum zu einer selbstbewussten, urbanen
Gesellschaftsschicht, die den kapitalistischen Transformationsprozess wei-
ter vorantrieb. Die liberale Wirtschaftsordnung repräsentierte ihr Modell
gesellschaftlichen Fortschritts, und dafür forderte sie den passenden institu-
tionellen Rahmen. Eine Verfassung sollte Staat und Wirtschaft konsequenter
voneinander trennen, den Bürgern Grundrechte garantieren, die staatliche
Herrschaftsausübung teilen und konsequent an das Recht binden sowie der
gesellschaftlichen Selbstkoordination auf Basis freier Verträge einen Rechts-
rahmen geben.

 
55 Für eine ausführliche Darstellung der Chancen und Grenzen dieser Revolution vgl. Wehler

1987, S. 703–758.

56 Vgl. Nipperdey 2013, S. 601.

57 Vgl. Wehler 1987, S. 776.
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Die sozialen Auswirkungen der kapitalistischen Transformation waren
jedoch für die arbeitenden Klassen wie der Handwerkerschaft, die von
der Auflösung der Zünfte und der Gewerbefreiheit betroffen waren, ambi-
valent, und dies hatte Folgen für die Frage, ob eine radikale Demokratisie-
rung oder eine konstitutionelle Monarchie mit einem gesetzgebenden Parla-
ment vorzuziehen wäre. Nach Einführung der Gewerbefreiheit schützte die
Handwerksmeister nunmehr keine Zunft vor Preiswettbewerb, allerdings
restringierten sie auch keine Zunftregeln mehr, wenn sie auf dem Markt
erfolgreich waren; zum Beispiel konnten sie nunmehr beliebig viele Gesellen
einstellen, wenn die Auftragsbücher gefüllt waren. Es begann der vormärzli-
che Pauperismus, welcher das Bild von der sozial zerstörerischen Wirkung
des Kapitalismus nachhaltig prägte und auch den empirischen Hintergrund
für den Frühsozialismus bildete. Im öffentlichen Bewusstsein hat sich der
schlesische Aufstand der heimarbeitenden Weber eingeprägt, der zugleich
ein Beispiel für eine neue öffentliche Armutskommunikation und die bil-
dungsbürgerliche Solidarität mit den arbeitenden Klassen darstellte, was
beispielhaft in Heinrich Heines »Lied der Weber« zum Ausdruck kam
(»Deutschland, wir weben Dein Leichentuch«).

Allerdings sind Geschichtswissenschaft und Wirtschaftsgeschichte vom
Bild eines allgemeinen Pauperismus inzwischen abgerückt.58 Ohne die sozia-
len Verwerfungen der Gewerbefreiheit zu leugnen, lassen die bislang ver-
fügbaren empirischen Befunde den Schluss einer allgemeinen Verelendung
durch die kapitalistische Transformation keineswegs zu. Trotz des tendenzi-
ell lohndrückenden Bevölkerungswachstums stiegen die Durchschnittslöhne
von Handwerkern und Fabrikarbeitern, sodass sich der Pauperismus offen-
kundig auf lokale Gebiete und auch auf damals schon rückständige Ferti-
gungsmethoden wie das Verlagswesen konzentrierte. An die Stelle der über-
wundenen Ständegesellschaft trat jedoch eine neue Klassengesellschaft mit
ihren eigenen Konflikten, wobei offen blieb, ob und wie dieser Klassenkon-
flikt verhandelbar sein würde.

Ähnlich wie zuvor in England erhoben auch die arbeitenden Klassen in
Deutschland ihren Protest gegen Fabriken und Maschinen, wie etwa in
Leipzig, Mannheim oder im Rheinland; die Maschinenstürmerei richtete
sich ebenso gegen Dampfschiffe und Eisenbahnanlagen von Fuhrleuten und
Schiffern.59 Auch Handwerkerproteste zielten auf eine Wiederherstellung
des alten Zunftwesens. Das Zusammenwirken von Missernten, Bevölke-
 
58 Vgl. Pfister 2021; Wehler 1987, S. 285–289; Pfister et al. 2012.

59 Vgl. Nipperdey 2013, S. 603.
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rungswachstum, sich auflösender Ständeordnung und zunächst schleppen-
der Industrialisierung erschwerte die Deutung der Krisenursachen und ließ
offen, ob eine Verlangsamung oder aber eine Beschleunigung der kapitalisti-
schen Transformation die bessere Antwort auf die bald sogenannte »soziale
Frage« darstellen könne.

Einstweilen wurden diese Konflikte in der Märzrevolution durch das
gemeinsame Anliegen einer Konstitutionalisierung von Freiheitsrechten und
die Opposition zum Partikularismus der Fürstenstaaten überlagert. Ein
Konflikt zwischen dem Ziel einer radikalen Demokratisierung und einer
liberalen Ordnung unter Einschluss der wirtschaftlichen Freiheiten zeichnete
sich allerdings im Frankfurter Vorparlament bereits ab. Die dortige – vor-
wiegend akademisch gebildete – Parlamentsmehrheit tendierte zu einer libe-
ralen Wirtschaftsordnung, erhielt jedoch zahlreiche Petitionen von Fabri-
kanten und Industriellen, die eine protektionistische Zollpolitik wünschten
– obwohl von einem ruinösen Wettbewerb durch die Politik des gemäßig-
ten Freihandels im Zollverein keine Rede sein konnte.60 Der »Allgemeine
Deutsche Verein zum Schutz der vaterländischen Arbeit« dominierte mit
370.000 Unterschriften eindeutig die Freihändler, die es nur auf 20.000
brachten.61 Da sich die Industriellen auch mit Handwerkern und Arbeitern
in dieser Frage verbünden konnten, erkannten die Liberalen den potenziel-
len Konflikt zwischen ihrem wirtschaftsliberalen Ordnungsmodell und den
von ihnen abgelehnten »ultrademokratischen Ideen«. Auch wenn die Libe-
ralen eine breitere politische Partizipation wünschten, sahen sie in einer
Verknüpfung mit der konstitutionellen Monarchie doch einen besseren
Garanten für die bürgerlichen Besitzinteressen.62 Anders als die radikalen
Demokraten um Arnold Ruge wollten die Liberalen politische Mitsprache
und eine Teilung der Staatsgewalt, keine Übernahme politischer Macht.
Einem allgemeinen, gleichen Wahlrecht standen die Liberalen kritisch gegen-
über, weshalb sie ein Zensuswahlrecht nach englischem Muster anstrebten.
Dieses fand zwar keine Mehrheit, aber das dann verabschiedete Wahlrecht
schloss (außer Frauen) immer noch Empfänger der Armenfürsorge aus.63

 
60 Vgl. Wehler 1987, S. 132–133.

61 Vgl. Nipperdey 2013, S. 620.

62 Für die Präferenz des Bürgertums, Demokratie und Monarchie zu verbinden, vgl. Grimm 1988,
S. 199–200.

63 Gesetz, betreffend die Wahlen der Abgeordneten zum Volkshause vom 12. April 1849: docu-
mentArchiv.de – Gesetz, betreffend die Wahlen der Abgeordneten zum Volkshause [»Frankfur-
ter Reichswahlgesetz«] (12.04.1849).
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Das Scheitern der politischen Ambitionen der Revolution von 1848 ist für
das Verhältnis von kapitalistischer Transformation und Demokratisierung
instruktiv: Denn trotz politischer Restauration setzten die an der Macht
gebliebenen Fürstenstaaten weitreichende institutionelle Reformen in Gang.
Anders als 40 Jahre zuvor existierte jetzt ein Wirtschaftsbürgertum, dem
die Regierungen auch bei Verweigerung der weitgehenden politischen For-
derungen entgegenkommen mussten. Die Konstitutionalisierung eines recht
umfangreichen Katalogs an Grundrechten in Form von »Preußenrechten«
stellte das Bürgertum zumindest teilweise zufrieden. Selbst das Dreiklassen-
wahlrecht für den Preußischen Landtag repräsentierte zwar kein gleiches,
jedoch zumindest ein allgemeines Wahlrecht – anders als das Zensuswahl-
recht in England und in vielen anderen westeuropäischen Staaten.

Die fortschreitende Ausdifferenzierung von Wirtschaft, Politik und Recht
war unauflöslich mit der kapitalistischen Transformation verknüpft. Mit der
Abschaffung der Patrimonialgerichtsbarkeit setzte der preußische Staat die
staatsunmittelbare Verwaltung auch auf dem Land durch und verdrängte
den Adel als formellen Träger staatlicher Gewalt. Die staatliche Regional-
verwaltung zog sich als Mittler von Rechtskonflikten in der Wirtschaft
zurück; an ihre Stelle trat die neu geschaffene allgemeine Zivilgerichtsbar-
keit, die auch für Rechtskonflikte zwischen Unternehmern und Beschäftig-
ten zuständig wurde.64 Gesellen konnten nunmehr ihre Arbeitsverträge mit
Meistern kündigen, ohne strafrechtlich belangt zu werden. Das auf freiwil-
liger Übereinkunft beruhende liberale Ordnungsmodell war jetzt auch im
Handwerk durchgesetzt.65

Mit dem Truckverbot (Barzahlungsgebot) wurde das oft betrügerische
Auszahlen von Löhnen in Form von Waren im Verlagswesen verboten
und wurden Geldlöhne vorgeschrieben.66 Damit war die schon zuvor weit
vorangetriebene Geldwirtschaft in Handwerk und Industrie vollkommen
durchgesetzt. Juristische Personen erhielten die Wechselfähigkeit, womit
die personal-ständische Definition von Marktteilnehmern als »Kaufmann«
endete.67 Damit entstand nicht nur ein neues Instrument zur Unternehmens-
finanzierung; zugleich gab der Staat seine zuvor streng ausgeübte Kontrolle
auf das Kreditvolumen zum guten Teil auf. Dies tat er durchaus wider-
willig. Der Zollverein bot Bankhäusern jedoch die Möglichkeit, sich den

 
64 Vgl. Wischermann, Nieberding 2004, S. 152.

65 Vgl. Deter 2018.

66 Vgl. Boch 2004, S. 233.

67 Vgl. Reckendrees 2021, S. 60.
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preußischen Wirtschaftsrestriktionen zu entziehen und in den benachbarten
Zollvereinsstaaten neue Geschäftsbanken zu gründen, wie das etwa die
preußischen Unternehmer Mevissen und Oppenheim taten.68 Das Direkti-
onsprinzip im Bergbau, welches Fördermengen, Löhne und Preise staatlich
festsetzte, wurde gelockert. Auch die großzügigere, aber noch nicht allge-
meine Konzessionierung von Aktiengesellschaften vergrößerte die Autono-
mie der Wirtschaft.

Gleichzeitig verlagerte sich die Staatstätigkeit in Preußen und in den ande-
ren deutschen Staaten. In der Wirtschaftskrise von 1847 stützten Preußen
und Baden ihre notleidenden Industrien mit Zinsgarantien und Darlehen,
die wiederum durch eine vermehrte Staatsverschuldung und Geldschöpfung
in zuvor unbekannten Größenordnungen finanziert wurden. Die Staatsver-
schuldung machte jetzt etwa ein Drittel der geschätzten volkswirtschaftli-
chen Nettoinvestitionen aus.69 Die Wirtschaftsliberalisierung ging Hand
in Hand mit einer Ausweitung des »productive state« (Buchanan), vor
allem im Verkehrswesen.70 Die Ausweitung der Staatsausgaben und Produk-
tion öffentlicher Güter stand deswegen nicht im Widerspruch zum Rück-
zug des Staates aus den Resten des paternalistischen Ordnungsmodells.
In einem »Markt versus Staat«-Schema lässt sich dieser Ordnungswandel
darum nicht sinnvoll beschreiben. Die Liberalisierung der Wirtschaft korre-
spondierte mit der Verlagerung und Spezialisierung der Staatstätigkeit im
gemeinsamen Markt des Zollvereins, wodurch im kommenden Jahrzehnt
eine ungewöhnlich starke Investitionswelle ausgelöst wurde.

Die Vollendung der kapitalistischen Transformation im Norddeutschen
Bund

Die ungebrochene Fortsetzung der wirtschaftlichen Liberalisierung stellte
eine wesentliche Konzession an das Bürgertum nach der gescheiterten Revo-
lution dar. Hinzu traten die Konstitutionalisierung und die Positivierung der
Grundrechte in Preußen durch die Verfassung von 1850 (in den süddeut-
schen Verfassungen existierten sie bereits, während Österreich-Habsburg
nicht vor 1866 eine Verfassung erhalten sollte). Auch in der etwa zehnjäh-
rigen politischen Restaurationsepoche wurden die in der Revolutions- und

5.

 
68 Vgl. Hahn 1984, S. 155.

69 Vgl. Boch 2004, S. 31.

70 In Buchanan 2000 [1975] wird die Unterscheidung zwischen dem »protective state« und dem
»productive state« entwickelt.
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Nachrevolutionsphase durchgesetzten Reformen zumindest nicht zurückge-
nommen.71 Mit der »Neuen Ära«, eingeleitet durch den Thronwechsel
1858 und durch den erdrutschartigen Sieg der Liberalen bei den preußi-
schen Landtagswahlen, kehrte das Bürgertum auf die politische Bühne
zurück, während die restaurativen politischen Kräfte jetzt den Liberalen
die Gestaltung der Wirtschaftsordnung überließen. Der 1858 gegründete
liberale »Kongress Deutscher Volkswirte« und der Deutsche Handelstag als
Spitzenorganisation der Handelskammern trieben die wirtschaftliche Libe-
ralisierung maßgeblich voran.

Damit hatten sich die politischen Verhältnisse gegenüber den Stein-Har-
denbergʼschen Reformen umgekehrt: Das inzwischen gut organisierte Wirt-
schaftsbürgertum nahm die Gestaltung der Wirtschaftsordnung selbst in die
Hand, und der Staat setzte diese Vorstellungen um. Die Fortschrittseuphorie
konnte sich auf den Wachstumserfolg der zurückliegenden Jahre und die
Wettbewerbsordnung stützen – oder, wie es die Stuttgarter Gewerbe- und
Handelskammer ausdrückte: »Und doch sind wir Alles, was wir geworden
sind, durch den Zollverein geworden, dessen Konkurrenz unsere Anstren-
gungen verdoppelte, aber auch unserer Tätigkeit höhere Ziele steckte.«72

In der Neuen Ära und schließlich in der kurzen Zeit des Norddeutschen
Bundes wurde die kapitalistische Transformation vollendet. In dieser poli-
tisch sehr aktiven Zeit von 1866 bis 1871 übernahm der Norddeutsche
Bund preußische Reformgesetze aus der Neuen Ära und verabschiedete
eine Reihe weiterer Gesetze, welche die kapitalistische Transformation in
Deutschland zum Abschluss bringen sollten.73 Deswegen zählt diese Peri-
ode zu den großen Reformepochen der deutschen Geschichte, und Wehler
spricht gar von einer »glanzvollen Reformzeit, in der bis heute tragende
Fundamente der bürgerlichen Wirtschaftsgesellschaft und der modernen
Staatsbürgergesellschaft gelegt wurden«.74

In politischer Hinsicht nahm der Norddeutsche Bund die Ordnung des
Kaiserreichs vorweg. Er führte, erstmalig in Europa, das allgemeine Män-
nerwahlrecht für die Wahlen zum Reichstag ein. Der Reichskanzler wurde
vom preußischen König ernannt, war also nicht demokratisch legitimiert.
Ebenso wie im späteren Kaiserreich bedurften Gesetze jedoch der Zustim-

 
71 Ein ähnliches Muster von autoritärer politischer Ordnung und Wirtschaftsliberalisierung lässt

sich zur gleichen Zeit auch in Frankreich unter Napoleon III. beobachten.

72 Zitiert nach Hahn 1984, S. 154.

73 Vgl. Wehler 2008, S. 301–313.

74 Ebd., S. 311.
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mung des Reichstags und des Bundesrats, womit gegen den Reichstag nicht
regiert werden konnte. Darüber hinaus besaß der Reichstag das Gesetzes-
initiativrecht.75 Dieses nutzte er, um den Bund zu einem liberalen Mus-
terstaat zu machen. Er sollte letztlich auch für die süddeutschen Staaten
attraktiv sein, die längst erkannt hatten, dass ein Verbleib im Zollverein im
eigenen ökonomischen Interesse lag; Avancen Österreichs auf eine eigene
Zollunion mit den süddeutschen Staaten waren inzwischen chancenlos. Das
wirtschaftsbürgerliche Ziel eines modernen Kapitalismus passte darum gut
zu Bismarcks Intentionen einer Reichseinigung, nachdem er den lange abge-
lehnten Nationalismus für die Konservativen kooptierte. Die Reformen des
Norddeutschen Bundes bildeten zugleich die institutionelle Mitgift für das
kurz danach gegründete Kaiserreich, welches die vorherige Gesetzgebung
übernahm.

Die institutionellen Reformen schufen die Voraussetzungen für die Hoch-
industrialisierung der kommenden Jahrzehnte. Die garantierte Freizügigkeit
und das Wohnsitzprinzip in der Armenfürsorge (anstelle des Heimatortprin-
zips) lösten eine umfangreiche Binnenmigration von Arbeitskräften im Bund
und dann später im Reich aus, weil die Arbeiter im Falle der Erwerbslo-
sigkeit nunmehr ihr Recht auf Armenfürsorge behielten. Die Migration
von den ost-elbischen Territorien in die deutlich besser entlohnten Beschäf-
tigungsmöglichkeiten an Rhein und Ruhr bewirkte eine produktivitätsstei-
gernde Reallokation von Arbeit.76 Das Handels- und Wechselrecht und die
»entschieden liberale Gewerbeordnung« von 1869 vervollkommneten die
liberale Wirtschaftsordnung.77 Gleichzeitig gab der Staat die Gründung von
Aktiengesellschaften frei und band sie nicht mehr an spezielle Konzessionen.
Gerade dieser Reformschritt wird von der Wirtschaftsgeschichte oft als
Schlussstein der kapitalistischen Transformation angesehen;78 dies wiede-
rum schloss institutionelle Nachsteuerungen in den folgenden Jahren nicht
aus.79 Banken konnten jetzt auf Aktienbasis gegründet werden, was frisches
Kapital für die Hochindustrialisierung mobilisierte und die Zahl neugegrün-
deter Aktiengesellschaften in die Höhe trieb.80 Die liberale Wirtschaftspoli-
 
75 Vgl. hierzu Artikel 23 der Verfassung des Norddeutschen Bundes (wortgleich mit Artikel 23 der

Reichsverfassung); documentArchiv.de – Verfassung des Norddeutschen Bundes (16.04.1867).

76 Vgl. Grant 2005; Ambrosius 2021, S. 73.

77 Vgl. Boch 2004, S. 35; Reckendrees 2021; Ambrosius 2021.

78 Vgl. North et al. 2009, S. 216–219.

79 Im Einzelnen hierzu Burhop, Selgert 2021.

80 Boch nennt im Zeitraum von 1871 bis 1873 eine Zahl von 928 neu gegründeten Aktiengesell-
schaften im Reich mit einem Gesamtkapital von 2,78 Milliarden Mark; Boch 2004, S. 36; vgl.
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tik des Norddeutschen Bundes strahlte auf die anderen Staaten des Zollver-
eins aus, sodass bereits vor Reichsgründung die allgemeine Gewerbefreiheit
überall in Deutschland eingeführt war.

Auch die preußische, dann norddeutsche Außenwirtschaftspolitik folgte
dem Wirtschaftsliberalismus. Als Frankreich und England im Jahre 1860
den Cobden-Chevallier-Vertrag schlossen und das Prinzip der Meistbegüns-
tigung vereinbarten, gab Preußen seine Rücksichtnahmen auf die (mit Aus-
nahme Badens) protektionistisch orientierten süddeutschen Staaten auf und
setzte auch für den Zollverein niedrige Zölle durch; die Aufhebung von
Zöllen auf Getreide und Roheisen folgten dem freihändlerischen Zeitgeist.
Freilich konnte sich eine solche Politik nur deswegen durchsetzen lassen,
weil die Industrie ihre Wettbewerbsfähigkeit inzwischen bewiesen hatte und
der Freihandel, wenn er sich durch ein Netz bilateraler Handelsverträge auf
der Basis der Meistbegünstigung in Europa durchsetzen ließe, einen Vorteil
für europäische Absatzmärkte erwarten ließ.

Für die kommenden Jahrzehnte erlebte Deutschland eine Periode
lang anhaltenden Wirtschaftswachstums mit dem höchsten Pro-Kopf-Wirt-
schaftswachstum in Europa; nur die Schweiz konnte eine vergleichbare Ent-
wicklung verzeichnen.81 Diese Wirtschaftsdynamik ist noch eindrucksvoller,
wenn man bedenkt, dass Deutschland bis 1900 zugleich das höchste Bevöl-
kerungswachstum in Europa aufwies, weshalb fast 40 Prozent der Bevölke-
rung jünger als 14 Jahre, also praktisch nicht erwerbstätig war. Vor allem
lagen die Investitionsquoten mit etwa 20 Prozent deutlich über dem west-
europäischen Niveau. Das Wachstum wurde durch eine außergewöhnlich
hohe Kapitalakkumulation in Kombination mit einem zunehmend qualifi-
zierteren Arbeitseinsatz hervorgebracht, wodurch ein Übergang von einem
post-malthusianischen zu einem modernen Wachstumsregime erfolgte.82 Mit
bahnbrechenden Innovationen in der chemischen und elektrotechnischen
Industrie erschloss sich die Volkswirtschaft neue Geschäftsfelder mit hoher
Wertschöpfung, wobei die staatlich finanzierte Grundlagenforschung die
»zweite Welle« der Industrialisierung wesentlich unterstützte. »Nach allen
Parametern zählte die deutsche Wirtschaft hinter der amerikanischen zu den
dynamischsten der Welt.«83 Die seltenen Wirtschaftsabschwünge wurden

 
auch Burhop, Selgert 2021, die zudem eine signifikante Senkung der Marktkonzentration als
Folge neugegründeter Aktiengesellschaften aufzeigen (ebd., S. 226).

81 Vgl. Plumpe 2011, S. 46.

82 Vgl. Pfister 2021 a, S. 112.

83 Vgl. Plumpe 2011, S. 59.
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nach kurzer Zeit ohne Verlassen des langfristigen Wachstumspfades über-
wunden.

Als das Bevölkerungswachstum um 1900 nachließ, verbesserte sich auch
die Verhandlungsposition der Arbeiterklasse spürbar. Die Lohnkämpfe und
Streiks, etwa der »große Ruhrstreik« von 1905, sind deshalb kaum als
Krise des kapitalistischen Systems zu deuten, wie es der zeitgenössischen
marxistischen (auch Lenins) Deutung entsprach, sondern als Forderung der
Arbeiterklasse nach angemessener Teilhabe am kraftvollen Wirtschaftsauf-
schwung und Produktivitätsfortschritt. Der wachsende Unmut der Reichs-
leitung über die Unnachgiebigkeit der Unternehmer und auch die breite
Sympathie der liberalen Presse für die Anliegen der Arbeiter dokumentieren
eine allgemeine Aufmerksamkeit des Bildungsbürgertums für die Belange
der Arbeiterklasse.84 Ohne die verheerenden wirtschaftlichen Konsequenzen
des Ersten Weltkriegs wäre ein weiterer substanzieller Wohlstandsanstieg
auch der unteren Klassen in greifbare Nähe gerückt.

Von besonderem Interesse ist in unserem Zusammenhang die Interdepen-
denz von ökonomischer und politischer Ordnung. Norddeutscher Bund
und das daran anschließende Kaiserreich waren weder Autokratie noch
Demokratie.85 Die politische Macht war vielmehr institutionell und territo-
rial mehrfach aufgeteilt. Souverän des Reiches war weder das Volk noch
der Kaiser, sondern der Bundesrat. Gesetze bedurften der Zustimmung des
Reichstags und des Bundesrats (siehe oben). Während der Reichstag nach
dem allgemeinen Männerwahlrecht gewählt wurde, galt in vielen Gliedstaa-
ten, wie in Preußen, das Klassenwahlrecht.86 Darüber hinaus war auch in
den Gliedstaaten die legislative Macht zwischen zwei Kammern aufgeteilt
(in Preußen zwischen Landtag und Herrenhaus). Das überwiegend ungleiche
Wahlrecht auf Reichs- und Staatenebene schlug sich auch in der Wahlbeteili-
gung nieder, die bei den Reichstagswahlen im Laufe der kommenden Jahre

 
84 Für allgemeine Empörung in der Öffentlichkeit sorgte unter anderem das »Ausnullen« der

Hunte in der Kohleförderung, wonach unvollständig mit Kohle befüllte Hunten nicht als
Arbeitsleistung zählten. Die preußische Regierung wies ihre Bergbaubehörden nunmehr an, den
Beschwerden der Arbeiter genauestens nachzugehen. Nach einer langen Phase der Parteinahme
für die Unternehmer wurden preußische Regierung und Reichsleitung zunehmend arbeiter-
freundlicher, und auch der Kaiser folgte diesem Sinneswandel. Die Novelle zum Berggesetz und
die Einrichtung von Arbeiterausschüssen erscheint aus heutiger Perspektive als der erste Ansatz
zur betrieblichen Mitbestimmung, obwohl die Montanindustrie die praktische Umsetzung zu
torpedieren versuchte; Kroll 2013, S. 25–27.

85 Wegen der Ähnlichkeit der beiden politischen Ordnungen sei hier gleich nur die politische
Ordnung des Kaiserreichs beschrieben.

86 Mecklenburg-Strelitz und Mecklenburg-Schwerin besaßen anstelle einer Abgeordnetenkammer
sogar noch eine feudale Ständevertretung.
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auf über 80 Prozent anwuchs, während sie bei den Gliedstaaten deutlich
darunter lag (in Preußen kaum über 30 Prozent). Margret Anderson zufolge
sprechen allein schon die wachsende Wahlbeteiligung auf Reichsebene, aber
auch die Professionalisierung und Intensivierung der Wahlkampagnen – ins-
besondere bei der SPD als neu erstarkender politischer Kraft – für die These
eines wachsenden politischen Gewichts des Reichstags im Machtgefüge
des Reiches.87 Gerade aus dem Gegensatz von autoritären mikrosozialen
Strukturen in Militär, Verwaltung, kapitalistischen und agrarkapitalistischen
Organisationen, Familie und Geschlechterverhältnissen einerseits und der
(im internationalen Vergleich) breiten politischen Repräsentation im Reichs-
tag andererseits erwuchs eine hohe politische Energie.88 Sie wurde von der
dominierenden liberalen, kritischen Presse zusätzlich aufgeladen, wie medi-
enwissenschaftliche Untersuchungen zeigen konnten.89

Die Finanzordnung entsprach der dezentralen politischen Ordnung: Das
Reich finanzierte sich durch Matrikularbeiträge der Gliedstaaten, durch
Zolleinnahmen, indirekte Steuern oder Gewinne der Staatsbetriebe wie der
Reichsbahn (auch in den Gliedstaaten wie Preußen stellte die staatliche
Wirtschaftstätigkeit, vor allem auf den Domänen in Forst- und Landwirt-
schaft, eine überaus relevante Einnahmequelle dar). Eine Einkommenssteuer
wurde nur von Gliedstaaten erhoben, hätte aber auf dem Wege der Gesetz-
gebung ebenso auf Reichsebene eingeführt werden können. Es verblieben
deshalb bedeutende wirtschaftspolitische und fiskalische Kompetenzen bei
den Gliedstaaten. Auch die Kommunen selbst besaßen steuerpolitische
Kompetenzen.90 Einen Finanzausgleich zwischen den Ländern gab es nicht,
ebenso wenig ein »bail out« zwischen den Ländern.

Diese Dezentralität des Kaiserreichs schuf die Voraussetzungen für
eine Steuer- und Wirtschaftspolitik, welche langfristige Investitionsanreize
begünstigte und unternehmerischen Wagemut belohnte, wie Eucken im

 
87 Vgl. Anderson 2000, S. 37–51. Sie weist auch die Auffassung Mommsens zurück, dass es sich

beim Reichstag lediglich um einen parlamentarischen »Zusatz« zu einer Monarchie gehandelt
habe; für einen internationalen Vergleich des Demokratisierungsstandes im Kaiserreich siehe
Kreuzer 2004.

88 Beispielhaft sei nur die Debatte über die sogenannte Umsturzvorlage 1894/95 genannt, welche
der Reichstag in zweiter Lesung ablehnte; die Parlamentarier der SPD nahmen die Gelegenheit
ausgiebig war, Missstände des Obrigkeitsstaats öffentlich zu benennen; vgl. Verhandlungen des
Deutschen Reichstags: www.reichstagsprotokolle.de (Zugriff vom 21.12.2021).

89 Vgl. Bösch 2009.

90 Vgl. Spoerer 2021; Spoerer 2004; Hallerberg 1996. In Preußen wurde die Vereinheitlichung
der Besteuerung nach den Annexionen lange hinausgezögert oder unterblieb ganz, da eine neue
Besteuerungsform erfahrungsgemäß stets mit Widerständen einherging.
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Jahre 1932 rückblickend resümierte. Zwischen den Staaten (und selbst zwi-
schen Kommunen) entstand ein Steuerwettbewerb, der die Unternehmen
und einkommensstarke Zensiten vor einer hohen Steuerbelastung bewahrte.
Als der preußische Finanzminister Miquel mit seiner weitreichenden Steu-
erreform von 1891/93 weltweit zum ersten Mal eine progressive Einkom-
menssteuer einführte, milderte er damit die auch schon damals als ungerecht
empfundene Steuerbelastung als Folge der indirekten Steuern, welche die
ärmeren Schichten übermäßig belastete. Gleichzeitig widersetzte sich Preu-
ßen aber der Einführung einer Einkommenssteuer auf Reichsebene, wo das
allgemeine und gleiche Wahlrecht herrschte. Eine Mehrheit aus Zentrum
und SPD hätte die progressive Einkommenssteuer in andere Dimensionen
treiben können, während das preußische Klassenwahlrecht den wohlhaben-
den Schichten die steuerpolitische Prärogative beließ: Die unteren Klassen
sollten steuerpolitisch nicht ausschlaggebend entscheiden, wohl aber gerecht
besteuert werden. Der Steuerwettbewerb mäßigte zwar die Steuertarife, ver-
breiterte jedoch aufgrund des kraftvollen Wirtschaftswachstums die Steuer-
basis und verbesserte die Einnahmen der Gliedstaaten erheblich.91

Gleichzeitig orientierten die Gliedstaaten ihre Ausgabenpolitik auf wachs-
tumsorientierte öffentliche Güter. Ausgaben für Verkehrswege und Infra-
struktur, aber auch für Bildung und Universitäten genossen eine hohe Prio-
rität in der Wirtschaftspolitik. Auf diese Weise blieben die Gliedstaaten
attraktiv für Investoren. Das Zusammenspiel von liberaler Wirtschaftsord-
nung und unterstützenden staatlichen Leistungsangeboten erwies sich als
ökonomisch hoch produktiv.92 Keineswegs handelte es sich jedoch um
einen »organisierten« oder staatlich gelenkten Kapitalismus, wie auch heute
immer wieder gern behauptet wird.93

Die Interdependenz von ökonomischer und politischer Ordnung im Kai-
serreich ist damit konturiert. Wenn das Kaiserreich als eine autoritäre,
patriarchalische politische Ordnung beschrieben wird, so ist das gleicherma-
ßen zutreffend wie irreführend. Die Wirtschaftsordnung unterschied sich
grundsätzlich von der politischen Ökonomie autoritärer, repressiver Systeme
der Gegenwart: Der Marktzugang blieb frei und nicht an die Nähe zur

 
91 Für die fiskalische Entwicklung des am höchsten verschuldeten Preußen vgl. Schremmer 1996.

92 Hier sehen auch North et al. 2009 das Leistungsmerkmal demokratischer Wirtschaftspolitik;
aus politikwissenschaftlicher Sicht ähnlich Iverson, Soskice 2019.

93 Vgl. Brunnermeier et al. 2016, S. 56–82; die These eines »organisierten Kapitalismus« ist
bereits von Hentschel 1978 hinreichend wiederlegt worden.
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politischen Herrschaft gebunden.94 Die Gewährung unternehmerischer Frei-
heit erfolgte nicht als staatliches Privileg und generierte deswegen keine
Monopolrente, die eine korrupte Verwaltung hätte abschöpfen können.
Kein erfolgreicher Unternehmer musste mit dem willkürlichen Entzug sei-
ner Handlungsfreiheit rechnen, weil er Konkurrenten mit engem Kontakt
zu politischen Machtträgern wirtschaftlich unter Druck setzte; diese Kon-
kurrenten konnten nur ökonomisch auf eine drohende Marktverdrängung
antworten. Selbst die Versuche der Unternehmer, mit Kartellen und Syndi-
katen die Märkte zu beherrschen, waren wenig wirksam, wozu auch die
insgesamt immer noch intakte internationale Ordnung des gemäßigten Frei-
handels beitrug. Es herrschte ein hohes Maß an Rechtsstaatlichkeit und
formaler Rechtsgleichheit in Kombination mit einer unabhängigen Justiz
sowie einer weitgehend korruptionsfreien Verwaltung (mit Einschränkung
bei der Kolonialverwaltung). Die politische Konstruktion des Kaiserreichs
als eines Bundes von Staaten, die immer noch bedeutende Souveränitäts-
rechte behielten, stützte die liberale Wirtschaftsordnung.95 Gerade weil eine
Vielfalt organisierter Interessen unter Einschluss der Gewerkschaftsbewe-
gung die politische Arena bespielte, musste die Reichsleitung immer wieder
Kompromisslösungen organisieren. Eine dauerhafte Parteinahme ist weder
zugunsten der »Junker« noch der Schwerindustrie noch anderer Partikular-
interessen erkennbar. Dazu waren die politischen Interessenverbände und
die Parteilandschaft bereits zu gut organisiert.96

Damit erscheint auch die vielfach als Modernisierungsdefizit herausge-
stellte »blockierte Demokratisierung« in einem etwas anderen Licht. Als
Folge des allgemeinen und gleichen Wahlrechts spiegelte sich der Klassen-
konflikt im Reichstag wider; anders als in England war die deutsche Arbei-
terklasse nicht auf politische Anwälte auf Seiten der reformorientierten
Liberalen angewiesen, sondern wuchs zu einem eigenständigen Machtfak-
tor heran, insbesondere nach dem Auslaufen der Sozialistengesetze. Die
gewachsene Gestaltungsmacht zeigte sich zum ersten Mal, als die SPD unter
der Kanzlerschaft Caprivis gegen den Widerstand der Konservativen für eine
Senkung der Bismarckʼschen Agrarzölle stimmte; die SPD hatte verstanden,

 
94 Zur politischen Ökonomie autoritärer Systeme und zu der daraus resultierenden ökonomischen

Entwicklungsfähigkeit vgl. Wegner 2019.

95 Zur Frage der Souveränität des Kaiserreichs vgl. aus verfassungsrechtlicher Sicht Grimm 2009.

96 Vgl. Richter 2021 mit einer streitbaren Position zum Kaiserreich, die vermutlich mehr dem
öffentlichen, geschichtspolitischen Verständnis des Kaiserreichs widerspricht als der histori-
schen Forschung.
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dass sie mit einer liberalen Zollpolitik neue Wählerstimmen in den urba-
nen Mittelschichten erschließen konnte.97 Die preußischen Junker mussten
sich später neue Bündnispartner bei den hunderttausenden Klein- und Mit-
telbauern suchen, um die Agrarzölle in den kommenden Jahren wieder
heraufzusetzen, wobei die Reichsleitung einen Kompromiss zwischen den
Interessen der urbanen Mittelschichten sowie der Arbeiterklasse einerseits
und der Agrarwirtschaft andererseits finden musste.98 Im Grunde gelang
ihr das recht gut, und trotz Konzessionen an die Agrarwirtschaft blieb die
Wirtschaftspolitik immer noch liberal orientiert. Anderslautende Urteile von
Hayek oder Mises, die mit der Bismarckʼschen Sozial- und Zollgesetzge-
bung einen unheilvollen Weg in den Interventionsstaat sehen wollen, der
letztlich in der nationalsozialistischen Zerstörung einer Marktökonomie
endete, sind unhaltbar.99 Vielmehr sicherte die institutionelle Teilung der
politischen Macht bei hoher Rechtsstaatlichkeit gleichsam eine Selbststabili-
sierung der liberalen Ordnung, sodass die wirtschaftspolitischen Interventio-
nen nichts an ihrem grundsätzlichen Charakter änderten.

In diesem Zusammenhang war die unvollständige Parlamentarisierung
und Demokratisierung durchaus funktional. Eine Rückkehr zur repressiven
Politik der Sozialistengesetze – von reaktionären politischen Kräften mit
zeitweiliger Unterstützung des Kaisers angestrebt – war spätestens seit der
Ablehnung der Umsturz- und Zuchthausvorlage im Reichstag ausgeschlos-
sen. Insofern war der parlamentarische Status quo nunmehr abgesichert,
woraufhin die Reichsleitung erkennbar auf eine Integration der Arbeiter-
klasse hinarbeitete.

Aufschlussreich ist die Haltung des Linksliberalismus, der in Opposition
zu den konservativ-agrarischen Kräften stand. Eugen Richter war ihr her-
ausragender Repräsentant und profilierte sich als Gegner Bismarcks und
später auch der Kolonialpolitik. Zugleich aber verurteilte er das sozialisti-
sche Programm der SPD, das seiner Ansicht nach auf eine staatliche Len-
kung der Wirtschaft hinauslaufen musste. Auch wenn er die politische
Ausgrenzung oder gar Kriminalisierung von Gewerkschaften und SPD
bekämpfte und im preußischen Landtag gegen das »kleine Sozialistenge-
setz« stimmte, konnte er sich keine politische Ordnung wünschen, in der die
Sozialisten über die Wirtschaftsordnung bestimmten. Richters Mitstreiter

 
97 Vgl. Hentschel 1978, S. 183.

98 Vgl. Pierenkämper, Tilly 2004, S. 135–144.

99 Vgl. von Mises 2014 [1919], S. 79; von Hayek 2007 [1944], S. 210–226.

Kapitalistische Transformation und Strukturwandel politischer Herrschaft 147

Leviathan, 50. Jg., 1/2022

https://doi.org/10.5771/0340-0425-2022-1-118 - Generiert durch IP 216.73.216.147, am 28.01.2026, 17:17:42. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0340-0425-2022-1-118


Naumann betrachtete die SPD zwar sehr viel versöhnlicher als die linke,
etwas vom Weg abgekommene Variante einer breiten liberalen Hauptströ-
mung und spekulierte auf künftige Kooperationsmöglichkeiten, um nicht
mehr mit den Konservativen paktieren zu müssen.100 Aber auch Naumann
zögerte mit der Forderung nach vollständiger Parlamentarisierung, also der
Wahl des Reichskanzlers durch den Reichstag. Noch war die SPD eine
marxistische Partei, welche die Wahlen benutzte, um den Sozialismus durch-
zusetzen. Bernsteins reformorientierter Revisionismus, der auch von den
Gewerkschaften gestützt wurde, fand keine Zustimmung in der Partei. Auf
ihrem »Revisionismusparteitag« im Jahre 1903 rief August Bebel aus:

»Ich will der Todfeind dieser bürgerlichen Gesellschaft und dieser Staatsord-
nung bleiben, um sie in ihren Existenzbedingungen zu untergraben und sie,
wenn ich kann, zu beseitigen. Solange ich atmen und schreiben und sprechen
kann, soll es nicht anders werden.«101

Auch wenn die SPD längst anders handelte als redete, weist ihr formales
Bekenntnis zum Marxismus auf das Risiko einer vollen Parlamentarisierung
für die bürgerlichen Besitzinteressen hin. Mit dem linkskatholischen Zen-
trumsflügel hätte ein Koalitionspartner zur Verfügung gestanden, gleichsam
eine Weimarer Koalition avant la lettre. Versteht man unter Demokratie die
institutionalisierte Ungewissheit über das künftig regierende Personal und
die Gesetzgebung, so hätte eine volle Parlamentarisierung auch die Wirt-
schaftsordnung mit Ungewissheit versehen. Politische Machtwechsel hätten
langfristige Investitionen einem Risiko ausgesetzt. Hier lag ein bedeuten-
der Unterschied zur englischen Elitendemokratie vor, in der ein politischer
Machtwechsel weitgehend folgenlos für private Investoren blieb; die Arbei-
terklasse war im Unterhaus selbst nach 1900 nur schwach vertreten.102

Mit einer vollen Parlamentarisierung hätte das liberale Bürgertum wenig
gewinnen, aber vieles verlieren können.

Aber auch für die SPD war die ihr ausgeschlagene volle Parlamentarisie-
rung in einer Hinsicht kommod: Es ersparte der Partei eine klare Positionie-
rung zur bürgerlichen Gesellschaft, das heißt zu Rechtsstaat, repräsentativer
Demokratie und Marktökonomie. Die Partei konnte offenlassen, ob sie den
Kapitalismus – vorzugsweise durch Enteignungen – überwinden oder aber

 
100 Vgl. Naumann 1908.

101 Die Parteitage der SPD: Protokoll über die Verhandlungen des Parteitags der Sozialdemokra-
tischen Partei Deutschlands (1890–1959) (fes.de) www.MIK-Center.de Generated PDF File
(fes.de) (Zugriff vom 10.12. 2021).

102 Die Verfassungsdebatten vor dem Ersten Weltkrieg spiegelten dieses Dilemma zwischen Parla-
mentarisierung und institutionalisierter Ungewissheit wider; vgl. Hewitson 2001.
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reformorientiert regulieren wollte. Dieser Aufschub bewahrte die Einheit
von reformistischem und marxistischem Flügel; andernfalls hätte sie schon
vor dem Krieg eine Auseinandersetzung erlebt, die nach der Novemberrevo-
lution zu ihrer Parteispaltung führen sollte.

Auch der Sozialreformer und Nationalökonom Gustav Schmoller diagnos-
tizierte in ähnlicher Weise die Interdependenz von politischer und ökonomi-
scher Ordnung im Kaiserreich. Seine Befürwortung der konstitutionellen
Monarchie schloss aus, die Wirtschaftsordnung allein in die Hände eines
Parlaments zu legen:

»Wenn in unseren deutschen Parlamenten eine feudal-industrielle Partei mit
einer demokratisch-sozialistischen in der Leitung abwechselte, so bedeutete
das ein wechselndes Klassenregiment, bald zugunsten der besitzenden, bald
zugunsten der nicht besitzenden Klassen. Dieser Wechsel würde uns zu Grunde
richten. Darum bedürfen wir ein fürstliches Beamtenregiment über den Klassen
und Parteien. Alles Große, was wir politisch geleistet haben, ist durch dieses
geschaffen, obwohl es natürlich auch seine Schattenseiten hat. Aber sie sind
jedenfalls nicht so groß wie die einer ultra-demokratischen Verfassung.«103

In dem »fürstlichen Beamtenregiment« scheint bereits die Forderung des-
sen auf, was der Ordoliberalismus später in abstrakter, institutionalisierter
Weise als »Ordnungsrahmen« theoretisch konzipieren sollte. Wie für die
Liberalen im Europa der Zwischenkriegszeit insgesamt blieb die Vorkriegs-
ordnung – trotz sozialpolitischer Reformbedürftigkeit – über Jahrzehnte
das ordoliberale Referenzmodell einer gut funktionierenden Wirtschaftsord-
nung.104

Fazit

Im 19. Jahrhundert vollzog sich die kapitalistische Transformation in
Deutschland in den drei hier erörterten Phasen. Dabei bildete sich parallel
das staatliche Gewaltmonopol heraus, und die politische Herrschaft wan-
delte sich in Richtung eines demokratischen Rechtsstaates, auch wenn die
volle Parlamentarisierung nicht erreicht wurde. Mehrfach zeigte sich ein
Spannungsverhältnis von umfassender politischer Partizipation und kapi-
talistischer Wirtschaftsordnung, was dem Theoriekonzept von North/Wal-
lis/Weingast sowie Acemoglu/Robinsons widerspricht. In der ersten Phase
des »Beamtenliberalismus« (Wehler) während der Reformen Hardenbergs
förderte die mangelnde politische Partizipation das Projekt der wirtschaftli-

6.

 
103 Vgl. Schmoller 1912.

104 Vgl. Raphael 2011, S. 192–196.
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chen Liberalisierung, wohingegen sich die Grenzen dieses paternalistischen
Ordnungsmodells im Vormärz zeigten. In der Märzrevolution zeichnete sich
zum ersten Mal ein Spannungsverhältnis von egalitärer Demokratie und
kapitalistischer Transformation ab, weshalb das inzwischen entstandene
Wirtschaftsbürgertum das Projekt einer demokratischen Republik ablehnte.
Die restaurierte, nunmehr konstitutionalisierte Monarchie verlieh dem kapi-
talistischen Transformationsprozess neue Schubkraft und stellte unumkehr-
bar die Weichen zu einer wettbewerblichen kapitalistischen Ordnung. Das
Klassenwahlrecht und die neuen Mitwirkungsmöglichkeiten auf staatlicher
Ebene verschafften den bürgerlichen Schichten vielfältige Gestaltungsmög-
lichkeiten, die nach Ende der Restaurationsperiode und dem Eintritt in die
»Neue Ära« zur vollen Geltung kamen. Der hier nicht behandelte preußi-
sche Heereskonflikt, der sich über viele Jahre hinziehen sollte, dokumentiert
das bürgerliche Selbstbewusstsein auch gegenüber der ansonsten respektier-
ten Monarchie.105

Als der Norddeutsche Bund das allgemeine Männerwahlrecht einführte,
erwies sich dieser politische Ordnungswandel in Richtung Demokratie
einstweilen zum letzten Male als hochkompatibel mit dem Funktionserfor-
dernis des kapitalistischen Transformationsprozesses, der nunmehr seine
Vollendung fand. Der Klassenkonflikt war noch zu unterentwickelt, die
Arbeiterklasse zu wenig organisiert und ideologisch positioniert, als dass
sich ein Konflikt zwischen Demokratie und Kapitalismus hätte manifestie-
ren können. Dies änderte sich im Verlaufe der Jahrzehnte, als der Reichstag
an politischem Gewicht gewann und der sich entwickelnde Klassenkonflikt
eine parlamentarische Bühne erhielt. Schmoller, selbst ein Gegner des preu-
ßischen Klassenwahlrechts, erkennt die Risiken einer »ultra-demokratischen
Verfassung« für die Wirtschaftsordnung und liefert eine Erklärung, warum
die volle Parlamentarisierung von den konservativen und liberalen Eliten
nicht angestrebt wurde. Selbst der Sozialreformer Schmoller konnte in der
Kontingenz demokratischen Machtwechsels keinen gesellschaftlichen Fort-
schritt erkennen.

Die oft beanstandete »steckengebliebene Parlamentarisierung« des Kaiser-
reichs erweist sich von einem wirtschaftsbürgerlichen Standpunkt so gese-
hen als rationale Wahl. Von einer »Verfassungskrise« (Hewitson) lässt sich
schlechterdings nicht sprechen. Vielmehr stellte die existierende politische
Ordnung eine funktionsadäquate Zwischenlösung dar: Gruppeninteressen

 
105 Für eine kompakte Darstellung und verfassungshistorische Würdigung vgl. Grimm 1988,

S. 231–237.
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konnten sich wirkungsvoll organisieren und ihre Ziele politisch zur Gel-
tung bringen, während die der SPD immer wieder verweigerte volle Par-
lamentarisierung den Druck auf die »Output-Legitimation« (Scharpf) der
politischen Ordnung erhöhte. Aufgrund der wachsamen politischen Öffent-
lichkeit und der politisch gut vertretenen, ausdifferenzierten Interessen
musste die Reichsleitung im Grunde eine demokratische Wirtschaftspolitik
simulieren, das heißt einen Interessenausgleich zwischen Industriellen, der
gewerkschaftlich organisierten Arbeiterklasse, den urbanen Mittelschich-
ten, Agrariern, mittelständischem Handwerk und Handel herbeiführen.
Keine Interessengruppe, auch nicht die ost-elbischen Großagrarier (Junker),
konnte die Wirtschaftspolitik exklusiv usurpieren. Die Konflikte ließen sich
für die Reichsleitung nicht zuletzt deshalb gut moderieren, weil das anhal-
tende Wirtschaftswachstum hinreichend Ressourcen für den Interessenaus-
gleich lieferte. Auch hieran sollte die Wirtschaftsordnung der Weimarer
Republik scheitern.

Staatlichkeit und Kapitalismus waren voll entwickelt und zugleich hinrei-
chend voneinander getrennt. Eine moderne Demokratie war für einen funk-
tionsfähigen Kapitalismus nicht erforderlich, wohl aber förderte der Demo-
kratisierungsprozess in Form eines wachsenden Gewichts des Reichstags die
Rechtsstaatlichkeit. In diese Richtung sollten die Aussagen von North/Wal-
lis/Weingast und Acemoglu/Robinson über die Interdependenz von Kapi-
talismus und Demokratie modifiziert werden. Der Staat lenkte nicht den
Kapitalismus, verfügte aber inzwischen über die legislativen, exekutiven und
ökonomischen Ressourcen, diesen zu einem Wohlfahrtsstaat auszubauen,
wie es später den Ambitionen der Weimarer Reichsverfassung entsprach.
Eine »ultra-demokratische« Verfassung, dies erkannten auch die Linkslibe-
ralen, hätte grundsätzlich enteignen, Preise und Löhne kontrollieren, den
Wettbewerb außer Kraft setzen, Kartelle tolerieren und schrankenlos in die
Wirtschaft eingreifen können, wenn es dafür eine Mehrheit im Parlament
gegeben hätte. Dass selbst zu Beginn der Julikrise eine volle Parlamentarisie-
rung noch immer außer Reichweite lag, war auch dem mangelnden Konsens
der Parteien über die Wirtschaftsordnung zuzuschreiben.
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Zusammenfassung: Der Beitrag untersucht die Interdependenz von kapitalistischer
Transformation und politischer Ordnung am Beispiel Deutschlands während des 19.
Jahrhunderts. Unterschieden werden drei Schlüsselperioden, in denen sich die kapitalisti-
sche Transformation vollzog. Die erste Reformphase in Preußen wird als paternalistisch
charakterisiert und aufgezeigt, dass die Abwesenheit politischer Partizipation den Erfolg
der Reform begünstigte. Mit der Entstehung eines Wirtschafts- und Bildungsbürgertums
in der Zeit des Vormärz geriet dieses Ordnungsmodell in eine Krise. In der »Neuen Ära«
und der Reformphase des Norddeutschen Bundes stützen sich schließlich ökonomische
und politische Liberalisierung gegenseitig. Zu Ende des Kaiserreichs zeigte sich wiederum
ein Spannungsverhältnis von Demokratisierung und liberaler Wirtschaftsordnung.

Stichworte: kapitalistische Transformation, Demokratisierung, Wirtschaftsgeschichte,
Neue Institutionenökonomik

Capitalist Transformation and Change of Political Rule in Germany During
the »Long 19th Century«

Summary: The article examines the interdependence of capitalist transformation and
political order in Germany during the nineteenth century. Three key periods of capitalist
transformation are differentiated. The first reform phase in Prussia is characterized as
paternalistic; the absence of political participation was conducive to the success of the
reform. With the emergence of an economic and educated bourgeoisie in the decades
preceding the March Revolution, this model entered a crisis. In the »New Era« and the
reform phase of the North German Confederation, economic and political liberalization
finally supported each other. At the end of the Empire, a tension between democratiza-
tion and liberal economic order became apparent.

Keywords: capitalist transformation, democratization, economic history, new institu-
tional economics
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